PRESSEMITTEILUNG 698 Chemnitz, den 15.11.2012

Richtlinie zu den angemessenen
Aufwendungen flr Unterkunft und Heizung
beschlossen

Der Stadtrat Chemnitz hat gestern in seiner Sitzung die neue Richtlinie zu den angemessenen
Aufwendungen fiir Unterkunft und Heizung fir SGB 1l (Hartz IV-) und Sozialhilfeempféanger
beschlossen. Demnach werden ab dem 1. Dezember 2012 zum Beispiel fur einen 1-
Personenhaushalt 267,84 EUR Bruttokaltmiete (=Grundmiete plus kalte Betriebskosten)
anerkannt.

Das Bundessozialgericht fordert eine regelméRige Fortschreibung des schliissigen Konzeptes,
welches die Grundlage fiir die Richtlinie bildet. Insofern wird die Stadt Chemnitz im Jahr
2013 diese neu tberarbeiten. Bis zur Fortschreibung gilt allgemein, dass bedurftige Personen,
deren tatsachlichen Kosten der Unterkunft die Werte der bisherigen Tabelle 1 (1-Personen-
Haushalt 300 EUR) nicht tiberschreiten, derzeit keine Anderung zu erwarten haben.

Leistungsempfinger, die von einer Anderung betroffen sind, werden von ihrer zustandigen
Behorde - Jobcenter oder Sozialamt der Stadt Chemnitz - schriftlich informiert. Sollten
Anderungen fiir Leistungsempfanger notwendig werden, wird dies vor einer Entscheidung in
jedem einzelnen Fall durch die Behorde zuvor auch sorgfaltig gepruft.

Pressestelle
Stadt Chemnitz

Quelle:
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuelles/presse/pressemitteilungen/2012/698.html
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Beschlussvorlage Nr. B-095/2012

Einreicher:
Dezernat 5/Amt 50

Gegenstand:

Richtlinie der Stadt Chemnitz Gber die Angemessenheit der Aufwendungen fiir Unterkunft und Heizung
nach den Sozialgesetzbichern Il und XlI (Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie)

. Status Beratungsergebnis
Beratungsfolge Sitzungs- e . ohne
(Beirate, Ortschaftsrate, Ausschiisse, Stadtrat) termine  Btfendich/ besta- | abge-| o ey

nicht éffentlich tigt lehnt lung

Auslanderbeirat 18.09.2012 | nicht 6ffentlich
Seniorenbeirat 25.09.2012 | nicht offentlich
Behindertenbeirat 09.10.2012 | nicht offentlich
Sozialausschuss 18.10.2012 | nicht 6ffentlich
Stadtrat 14.11.2012 offentlich

Gesetzliche Grundlagen:

§ 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

8§ 35 Zwolftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Urteile des Bundessozialgerichtes zum ,Schllssigen Konzept* vom
— 22.09.2009, AZ.: B 4 AS 18/09 R und
- 17.12.2009, AZ.: B 4 AS 27/09 R

Unterschrift




Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veranderungen: Llja X nein

[] Produktsachkonto/MaRnahmenummer in Anlage , Seite benannt

[] Produktsachkonto .

[] MaRnahmenummer . o o
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen fiir die Malinahme EUR
MafRnahmenbezogene Ertrage/Einzahlungen EUR
Finanzbedarf ist [] gesichert [] nicht gesichert
Finanzielle Ubersicht siehe Anlage Seite

Bereits gefasste Beschlusse/Entscheidungen sind betroffen:

Beschluss ist

Beschluss- .
Beschluss-Datum beschlussfassendes Gremium
Nummer aufzuheben | BuBerKraftzu | o dem
setzen
B-174/2004 |22.09.2004 | Stadtrat X

An der Erarbeitung der Vorlage wurden beteiligt:
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Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlief3t die Richtlinie der Stadt Chemnitz Gber die Angemessenheit der
Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung nach den Sozialgesetzbichern Il und XIl (Unterkunfts-
und Heizungskostenrichtlinie).
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Richtlinie der Stadt Chemnitz
tber die Angemessenheit der Aufwendungen fur Unterkunft und Heizung
nach den Sozialgesetzbichern Il und XIi

(Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie)

Allgemeines

Die Stadt Chemnitz ist als kreisfreie Stadt gemal} 8§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 Sozialgesetzbuch Il
(SGB ) i. V. m. 8 9 Absatz 1 Sachsisches Gesetz zur Ausfihrung des Sozialgesetzbuches
(SachsAGSGB) Trager des Bedarfes fir Unterkunft und Heizung im Rahmen der
Grundsicherung fir Arbeitsuchende.

Die Grundsicherung fir Arbeitsuchende umfasst gemaf § 19 Absatz 1 Satz 3i. V. m. § 22
Absatz 1 SGB Il auch den Bedarf fur Unterkunft und Heizung.

Zugleich ist die Stadt Chemnitz als kreisfreie Stadt gemaf § 3 Absatze 1 und 2
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. 8 10 und § 13 Absatze 1 und 2 S&chsAGSGB
oOrtlicher Trager der Sozialhilfe.

Die Sozialhilfe umfasst gemaf § 27a Absatz 1 und § 42 Satz 1 Ziffer 4i. V. m. § 35 SGB XII
auch die Ubernahme der angemessenen Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung bei der
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII.

Die Bedarfe fir Unterkunft und Heizung werden jeweils in Hohe der tatséchlichen

Aufwendungen anerkannt, soweit sie angemessen sind (8§ 22 Absatz 1 SGB Il, § 35 Abs. 1
und 4 SGB XII).

Angemessene Wohnflachen

In Abh&ngigkeit von der Zahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sind die folgenden
Wohnflachen angemessen:

Bedarfsgemeinschaft Wohnflache (bis zu ... m?)
1 Person 48
2 Personen 60
3 Personen 75
4 Personen 85
5 Personen 95
fur jede weitere Person zuziiglich 10
8 3 Angemessene Aufwendungen fur Unterkunft und Quadratmeterhéchstmiete

(1) In Abhé&ngigkeit von der Zahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sind die folgenden
maximalen Aufwendungen fir Unterkunft angemessen:
Bedarfsgemeins 1 Person 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen far jede
chaften mit ... weitere
Person

zuzuglich

angemessene

fA..“f""e”dunge” 267,84 € 330,60 € 382,50 € 457,30 € 477,85 € 50,30 €

ur Unterkunft

(Brutto-Kaltmiete)
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(2) Die Aufwendungen fur Unterkunft nach Absatz 1 gelten als nicht mehr angemessen, soweit
die Brutto-Kaltmiete je m2 die folgenden Werte Ubersteigt (Quadratmeterhdchstmiete):

Bedarfsgemei 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen ab
nschaften mit 5 Personen
Quadratmeter-

hdchstmiete 6,10 € 6,07 € 6,04 € 6,04 € 5,60 €
(brutto-kalt)

84 Angemessene Aufwendungen fur Heizung
(1) In Abhangigkeit von der Zahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sind bei zentraler
Warmwassererzeugung die folgenden maximalen Aufwendungen fir Heizung (einschlief3lich
Warmwasserbereitung) angemessen:
Bedarfsgemei 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen fur jede
nschaften mit weitere
Person
zuziglich
Angemessene 64,32 € 69,00 € 81,00 € 90,95 € 103,55 € 10,90 €
Aufwendungen
far Heizung
(einschl.
zentrale
Warmwasserer
zeugung)
(2) Soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale
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Warmwassererzeugung), sind fir Heizung die Werte nach Abs. 1 abzlglich der Betrage in
Hohe des Mehrbedarfes nach § 21 Abs. 7 SGB Il angemessen.

Personen mit besonderem Bedarf fir Unterkunft und Heizung

Personen, die wegen

— Alters oder einer anerkannten Behinderung z. B. aufgrund notwendiger ambulanter
Pflege (ab Pflegestufe 1) oder Verwendung von Hilfsmitteln (wie Rollstuhl, Gehhilfen o.
a.) oder

— regelmaRiger Ausibung des Umgangsrechts

auf einen zuséatzlichen Raum oder zusatzliche Wohnflache angewiesen sind, kann zu der
angemessenen Wohnflache nach 8§ 2 eine zusatzliche Wohnflache von 10 m? als
angemessen anerkannt werden.

Entsprechend erhdhen sich die angemessenen Aufwendungen fir Unterkunft (Brutto-
Kaltmiete) um 50,30 €. Fur Heizung erhéhen sich die angemessenen Aufwendungen auf den
Betrag fur die nachst grol3ere Bedarfsgemeinschaft geman § 4.

Besteht im Alter und bei Behinderung gemaf Abs. 1 aus weiteren gesundheitlichen Griinden
ein erhohter Warmebedarf, so konnen die Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Besonderheit des Einzelfalles ibernommen werden.
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In-Kraft-Treten, AulBer-Kraft-Treten

Die Richtlinie tritt am ersten Tag des auf den Beschluss des Stadtrates folgenden
Kalendermonats in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Richtlinie der Stadt Chemnitz zu den angemessenen Kosten fur
Unterkunft und Heizung nach den Sozialgesetzbichern Il und XlI (Unterkunfts- und
Heizkostenrichtlinie) vom 22. September 2004 aulRer Kraft.

Soweit zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens nach Abs. 1 Bewilligungszeitraume gemalf § 41
Abs. 1 SGB Il bzw. § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB Xll noch nicht beendet sind, wird die Richtlinie
erst nach Ende des Bewilligungszeitraumes oder bei Anderung des Mietverhaltnisses vor
Ablauf des Bewilligungszeitraumes angewendet.


U.W
Hervorheben

U.W
Hervorheben


Anlage 2 Seite 1 zu B-095/2012

Begriindung:

1.

Schlissiges Konzept

Die Leistungen fur Unterkunft und Heizung sind nach § 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) bzw. § 35 Zwolftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB Xll) in tatsachlicher Hohe zu
ubernehmen, soweit sie angemessen sind.

Was im Einzelfall angemessen ist, ist mangels entsprechender bundes- oder
landesrechtlicher Normen auf regional-Ortlicher Ebene mittels eines schliissigen Konzepts zu
bestimmen - so das Bundessozialgericht (BSG) mit seinen Grundsatzurteilen vom
22.09.2009, AZ.: B 4 AS 18/09 R und vom 17.12.2009, AZ.: B 4 AS 27/09 R.

Der Begriff des ,schllissigen Konzepts® als kommunale Entscheidungsgrundlage zur
Bestimmung der 6rtlichen Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungskosten (KdU)
wurde — noch im Geltungsbereich der bis zum 31.03.2011 bestehenden Rechtsgrundlagen
des § 22 SGB Il bzw. § 29 SGB Xl - hochstrichterlich durch die Rechtsprechung des BSG
entwickelt und ausgestaltet. Insbesondere in den Urteilen (a.a.0.) hat es hierzu konkrete
Anforderungen ausformuliert, die dem 6rtlichen Sozialgericht uneingeschrankt als
Beurteilungsmalstab fur Einzelfallentscheidungen dienen und insofern verbindlich fir die
Kommune sind.

Danach ist das Konzept schliissig, wenn es mindestens die folgenden Voraussetzungen
erflllt:

a) Die Datenerhebung darf ausschlief3lich in dem genau eingegrenzten und muss tber den
gesamten Vergleichsraum erfolgen (keine Ghettobildung),

b) Es bedarf einer nachvollziehbaren Definition des Gegenstandes der Beobachtung.
Die Vergleichsbasis der einbezogenen Mieten muss identisch sein.

c) Es missen Angaben Uber den Beobachtungszeitraum gemacht werden.
d) Es bedarf der Festlegung zur Art und Weise der Datenerhebung.
e) Die Reprasentativitat des Umfangs der eingezogenen Daten ist zu belegen.

f) Es bedarf der Validitat der Datenerhebung. Dazu muss ein breites Spektrum der
Mietwohnungen in die Datenerhebung einflie3en. Es diurfen nicht ausschlief3lich die von
Transferleistungs- oder Wohngeldempfangern gemieteten oder von ihnen zur Vermietung
anstehenden Wohnungen betrachtet werden.

g) Erforderlich ist weiterhin die Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer
Grundsétze der Datenauswertung.

h) Schlielilich bedarf es Ausfihrungen und einer hinreichenden Begriindung zu den
gezogenen Schlissen.

Gemessen an diesen Anforderungen hat das Sozialgericht Chemnitz in durchgéngig allen
KdU-relevanten Klageverfahren des Jobcenters Chemnitz (bis 31.12.2010 der ARGE SGB I
Chemnitz) und des Sozialamtes die derzeit vorliegende Richtlinie der Stadt Chemnitz zu den
angemessenen Kosten fur Unterkunft und Heizung nach den Sozialgesetzbiichern Il und Xl
(Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie) vom 22.09.2004 als rechtswidrig verworfen, weil
sie den Anforderungen an ein schlissiges Konzept nicht gentgt.

Zur (Wieder-)Herstellung rechtméaRigen Verwaltungshandelns hat das Sozialamt im August
2010 die Fa. Analyse & Konzepte, Hamburg, mit der Erstellung eines schliissigen Konzepts
beauftragt.
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Sich damit zeitlich Uberschneidend sind zum 01.04.2011 die o. g. gesetzlichen
Neuregelungen des SGB Il - und darin eingeschlossen auch die 88 22 bis 22c SGB Il, nach
denen erstmals mittels Satzung die Angemessenheitshohe festgesetzt werden kann - in Kraft
getreten, mit denen die vom BSG entwickelten Anforderungen an ein ,Schlissiges Konzept*
aufgegriffen und weiterentwickelt wurden.

Den Kommunen stehen nunmehr zwei Alternativen offen: a) Ubernahme der tatsachlichen
Aufwendungen fur Unterkunft und Heizung in angemessener Hohe, wobei die
Angemessenheit auf der Grundlage eines ,Schliissigen Konzepts® zu beurteilen ist, oder b)
Ubernahme der Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung in Hohe der durch eine Satzung —
die ebenfalls auf einem ,Schliissigen Konzept” beruht - festgesetzten
Angemessenheitsgrenzen.

Fur den Erlass einer Satzung bedarf es einer landesrechtlichen Satzungserméachtigung
(8 22a SGB ).

Die Verwaltung hat seit April 2011 zun&chst die Satzungsalternative favorisiert, denn das
zustandige Fachministerium im Freistaat Sachsen hatte den Kommunen noch fiir 2011 eine
landesrechtliche Erméachtigungsgrundlage zum Satzungserlass in Aussicht gestellt.

Die Satzungsermachtigung liegt nunmehr noch immer nicht vor, so dass Handlungsbedarf fir
den Erlass einer Richtlinie Gber die Angemessenheit der Aufwendungen fur Unterkunft und
Heizung auf der Grundlage des ,Schllissigen Konzepts® besteht.

Der vorliegende Bericht der Fa. Analyse & Konzepte ,Schliissiges Konzept zur Ermittlung
von KdU-Angemessenheitsgrenzen“ vom 21.11.2011 greift nicht nur die o. g. Anforderungen
des BSG an ein schlussiges Konzept auf, sondern entspricht vollumfénglich den eingangs
genannten Rechtsgrundlagen und fuhrt diese in Bezug auf die Richtwerte und die Methodik
zu deren Ermittlung aus (Anlage 3).

Die in der neuen Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie dargestellten
Wohnflachenhéchstgrenzen entsprechen der aktuell glltigen Verwaltungsvorschrift des
S&chsischen Staatsministeriums fir Soziales und Verbraucherschutz zur Regelung von
Wohnflachenhéchstgrenzen zu 8 18 SachsAGSGB (VwV-Wohnflachenhéchstgrenzen) vom
7. Juni 2010.

Lediglich bei kleinen Wohnungen fiir Bedarfsgemeinschaften, die nur aus einer Person
bestehen (1-Personen-Bedarfsgemeinschaften), wurde aufgrund der in Chemnitz
vorherrschenden Wohnungsstruktur vom Wert der VwV-Wohnflachenhtchstgrenzen (45 m2)
abgewichen und eine hdhere Wohnflache von 48 m? als angemessen bericksichtigt. Die
Grunde werden im schliissigen Konzept naher ausgefihrt.

Auswirkungen und Umsetzung der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie

Die mit der bisherigen Richtlinie verfolgten sozial-, wohnungsmarkt- und ordnungspolitischen Ziele
haben mit den Anforderungen an ein ,Schlissiges Konzept“ noch mehr an Bedeutung gewonnen
und gelten daher uneingeschrankt weiter:

Gewaéhrleistung von ziigigen und ermessensfehlerfreien sowie fur die Leistungsempfanger
nachvollziehbaren Entscheidungen im Verwaltungsvollzug,

Flexibilitat bei der Bereitstellung und Nachfrage geeigneten, in sozialer und finanzieller Hinsicht
angemessenen Wohnraums fir Personen, die existenzsichernde Sozialleistungen in Chemnitz
beziehen,

Vermeidung von sozial einseitig ausgerichteten Wohnquartieren,
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— wirtschaftliche und ausschlielBlich am Gesetzeszweck ausgerichtete Verwendung der
kommunalen Finanzmittel.

Die vorliegende komplett Uberarbeitete Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie wird diesen
Zielen gerecht, weil das zu ihrer Begriindung dienende ,Schlissige Konzept*

— Richtwerte auf einer geeigneten und schliissigen Datengrundlage liefert

— die Verhéltnisse des einfachen Standards auf dem hiesigen Wohnungsmarkt widerspiegelt
sowie

— die Auswirkungen auf den drtlichen Wohnungsmarkt berticksichtigt und hierbei insbesondere
= zur Vermeidung von Mietpreis erhhenden Auswirkungen beitragt
= die Verfugbarkeit von Wohnungen des einfachen Standards eingehend analysiert
= alle Anbietergruppen einschlief3t und

= aufgrund der Spreizung der untersuchten Nachfrage- und Angebotsstrukturen Uber das
gesamte Stadtgebiet die Schaffung und Erhaltung sozial ausgeglichener
Bewohnerstrukturen gewahrleistet.

Die Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie gilt fir die Rechtskreise der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende nach SGB Il und der Sozialhilfe nach dem Zwdlften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
XIl) gleichermal3en.

2.1 Soziale Auswirkungen

Die bisherige Richtlinie sieht ein zweistufiges System fir die Angemessenheitsgrenzen bei den
Unterkunftskosten vor (§ 3 Tabellen 1 und 2 der bisherigen Richtlinie). Dies war vor allem der
notwendigen Einfihrungsphase fur die Sozialreformen in den Jahren 2004/2005 geschuldet. Im
Zuge der seitdem fortschreitenden Entwicklung der hdchstrichterlichen Rechtsprechung sowie der
seit dem 01.04.2011 geltenden Rechtsgrundlagen hat sich die Anwendung eines zweistufigen
Angemessenheitsmalistabs als rechtswidrig erwiesen. Dieser Zustand wird mit der neuen
Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie, die eine vereinfachte und transparente Regelung zum
Inhalt hat, beendet.

Mit der neuen Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie ist zudem bei der Bereitstellung bzw.
Suche von Wohnraum fiir Ein-Personen-Haushalte wegen der Erh6hung der angemessenen
Wohnflache (von 45 m? auf 48 m?) eine h6here Flexibilitdt im Einzelfall verbunden. Gleiches gilt fur
Regelungen im Falle von alten, kranken und behinderten Menschen in einer Bedarfsgemeinschaft
sowie fur Personen, die wegen der Ausiibung ihres Umgangsrechtes einen erhéhten Raumbedarf
haben.

Der Grof3teil der Bedarfsgemeinschaften in Chemnitz wohnt bereits angemessen i. S. d. neuen
Richtwerte, denn die neuen Grenzwerte sind gegentber der bisherigen Tabelle 2 deutlich héher.
Es wird aber nicht verkannt, dass bei ca. 10 % der Bedarfsgemeinschaften eine Uberschreitung
der neuen Richtwerte vorliegen wird und diese Bedarfsgemeinschaften somit unangemessen
wohnen.

Zur Abfederung der sozialen Folgen beabsichtigt die Verwaltung die Einflihrung einer
Ubergangsregelung i. V. m. einer Wirtschaftlichkeitspriifung nach 8§ 22 Abs. 1 Satz 4 SGB I, die
unter Punkt 2.2 ff ndher ausgefiihrt werden soll.
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2.2 Umsetzung der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie, Umgang mit
Unangemessenheit

Im Zusammenhang mit dem Schliissigen Konzept (Anlage 3) ist die Ubergangsregelung ebenfalls
von der Fa. Analyse & Konzepte im Auftrag der Stadt Chemnitz, Sozialamt, erstellt worden:

Die durch das schlissige Konzept ermittelten neuen Richtwerte flir angemessene Kosten von
Unterkunft und Heizung kénnen zur Uberschreitung der bisherigen Obergrenzen fihren, d. h., die
bisherigen Wohnkosten sind bzw. werden unangemessen.

Dies gilt insbesondere fiir Bedarfsgemeinschaften, deren Kosten nach der bisherigen Tab. 1
(bestehende Mietverhdaltnisse) tbernommen worden sind, da deren Werte Uber den neuen liegen.

Vergleich der neuen mit den bisherigen Angemessenheitsgrenzen

BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.

Wohnungen mit ... bis 45/48* 45/48-60* 60-75 m? 75-85 m? 85-95 m?

m2 m2
gfottr?]'fa"m'ete 4,46 4,46 € 4,04 € 4,35€ 3,95 €
1 1 2

Betriebskosten je m 112€ 1,05€ 1,06 € 103 € 1,08 €

Neue maximale

Brutto-Kaltmiete 267,84 € 330,60 € 382,50 € 457,30 € 477,85 €

?T'zge%’e Obergrenze 300,00 € 365,00 € 435,00 € 505,00 € 580,00 €

Bisherige Obergrenze 247 50 € 306,00 € 382,50 € 43350 € 484,50 €

(Tab. 2)

g . . . . ANALYSE &
Die Grenze 45 m2 bezieht sich auf die alten Obergrenzen, 48 m2 auf die neuen. KONZEPT

Hierbei sind bis zu drei verschiedene Uberschreitungen der neuen Angemessenheitsgrenzen
mdoglich, und zwar der

= Gesamtmiete bruttokalt,
= Quadratmeterhdchstmiete oder
= Kosten flir Heizung und Warmwasser.

Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes kann es keine dauerhafte Ubernahme
unangemessener Wohnkosten geben. Gemald § 22 Abs. 1 SGB Il gilt eine Frist von 6 Monaten, in
der die Wohnkosten angepasst werden mussen.

Ausnahme sind soziale Griinde wie z. B. besondere familidre oder gesundheitliche Situationen, die
zu einem Mehrbedarf fihren und bereits im Zuge der Einzelfallprifung genehmigt wurden.

Vor diesem Hintergrund mussen alle Bedarfsgemeinschaften mit unangemessenen Kosten fir
Wohnung und Heizung Uber die Unangemessenheit in Kenntnis gesetzt werden. Hierbei ist auch
auf die Einhaltung der Quadratmeterhéchstmiete hinzuweisen.

In einem ersten Schritt sollte eine ausfuhrliche Information zu den geanderten
Angemessenheitsgrenzen, den zu erwartenden Folgen sowie Hinweise zu méglichen
Kostensenkungsalternativen erfolgen. Ziel ist es, alle Bedarfsgemeinschaften mit
unangemessenen Wohnkosten auf die Unangemessenheit hinzuweisen, um so dauerhafte
Uberschreitungen zu verhindern.
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Erst in einem zweiten Schritt sollen formale Kostensenkungsaufforderungen erfolgen.
Die Entscheidung Uber das Erteilen einer formalen Kostensenkungsaufforderung erfolgt unter
Beachtung der folgenden Grundsatze:

= Ein Vertrauensschutz im Sinne einer dauerhaften Ubernahme der unangemessenen
Wohnkosten kann aus rechtlichen Griinden nicht gewahrleistet werden.

= Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit

» Vermeidung sozialer Harten im Einzelfall

Unter Beriicksichtigung der vorgenannten Ausgangsbedingungen wird folgender Umgang mit
Unangemessenheit der Unterkunfts- und Heizungskosten empfohlen:

1. Aus wirtschaftlichen Grinden kann eine Kostensenkungsaufforderung unterbleiben, wenn

= die tatsachliche Brutto-Kaltmiete die fir die Bedarfsgemeinschaft maf3gebliche
angemessene Bruttokaltmiete um nicht mehr als 10 v. H. tbersteigt.

Die Ubernahme erfolgt bei Uberschreitungen der fiir die Bedarfsgemeinschaft
mafigeblichen angemessenen Bruttokaltmiete bis zu 5 v.l_?‘?]éingstens fur 2 Jahre und bei
Uberschreitungen bis zu 10 v. H. langstens fur 1 Jahr.

= die tatsachliche Brutto-Warmmiete die Summe aus angemessener Brutto-Kaltmiete und
angemessenen Kosten fur Heizung und Warmwasser nicht Ubersteigt
(,Warmmietenneutralitat®).

= die tatsachlichen Kosten fur Heizung und Warmwasser die angemessenen Kosten hierfur
um nicht mehr als 10 v. H. Ubersteigen.

Bei Mietverhaltnissen, deren Wohnungsgrof3e oberhalb der angemessenen Wohnflache liegt,
bildet die maximal angemessene Quadratmeterzahl die BezugsgroRle.

2. Aus sozialen Griinden kann eine Kostensenkungsaufforderung unterbleiben, wenn

= durch eine familiare oder gesundheitliche Situation ein Umzug nicht zumutbar ist, was im
Einzelfall nachzuweisen ist.

3. Wenn allein eine Uberschreitung der Quadratmeterhéchstmiete vorliegt,

= erfolgt lediglich ein Hinweis auf die Uberschreitung, jedoch keine
Kostensenkungsaufforderung, da dies u. U. zu htheren Gesamtwohnkosten aufgrund der
maximal zulassigen Wohnflache fihren kann.

2.3 Wirtschaftlichkeitsprifung

Dem Unterbleiben einer Aufforderung zur Senkung unangemessener Unterkunftskosten aus
wirtschaftlichen Grunden liegen folgende Erwagungen zugrunde:

= Nahezu 50 v. H. aller Personen im Leistungssystem des SGB Il beziehen nicht langer als zwei
Jahre Grundsicherungsleistungen (Stand Juni 2011).

» Bei Uberschreitungen der fir die Bedarfsgemeinschaft maRgeblichen angemessenen
Bruttokaltmiete bis zu 5 v. H. werden die unangemessenen Aufwendungen langstens fur zwei
Jahre Gbernommen.

* Bei einer angemessenen Bruttokaltmiete von 267,84 EUR fur eine 1-Personen-
Bedarfsgemeinschaft belauft sich eine Uberschreitung um 5 v. H. auf monatlich 13,39 EUR.

= Hochgerechnet auf zwei Jahre Leistungsbezug ergibt sich daraus ein Betrag in H6he von
321,41 EUR.

= Dem sind die Kosten eines Umzuges i. H. v. mindestens 400,00 EUR im Regelfall fur einen 1-
Personen-Haushalt gegeniber zu stellen.


Notiz
Änderung/Ergänzung:
In der Anlage 2/Seite 5 zur Beschlussvorlage Nr. B-095/2012 werden unter Nr. 1 im ersten Anstrich nach Satz 2 folgende Sätze 3 und 4 ergänzt:

Bis zur ersten Fortschreibung der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie gilt in Satz 2 Alt. 2 anstelle der 10 %-Überschreitung die bisherige Obergrenze nach § 3 Abs. 1 Tabelle 1 der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie in der Fassung des Stadtratsbeschlusses Nr. B-242/2004 vom 22.09.2004. Soweit die Jahresfrist vor der ersten Fortschreibung der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie endet, verlängert sich die Frist bis zum Inkrafttreten der Fortschreibung.
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= Insofern ist davon auszugehen, dass die nach Punkt 2.2 Nr. 1 befristet anzuerkennenden
unangemessenen Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung die bei einem Umzug
erforderlichen Kosten nicht erreichen.

2.4 Finanzielle Auswirkungen

Das Schliissige Konzept ist Bestandteil der vom Stadtrat mit Beschluss Nr. B-177/2010 vom
26.01.2011 bestatigten Ekko-MalRnahmen (Mal3nahmenummer 50/2a).

Der Konsolidierungsbeitrag wird mit 1 Mio. € beziffert, aufgeteilt auf die Jahre 2011 bis 2015.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 3: Schlussiges Konzept zur Ermittlung von KdU-Angemessenheitsgrenzen


U.W
Hervorheben


Anderung der Verwaltung

an den Stadtrat zur Sitzung am 14.11.2012
zur Vorlage Nr. B-095/2012

Einreicher: X offentlich gemaR § 37 SachsGemO
Dezernat 5/Amt 50 [] nichtoffentlich gemaR § 37 SachsGemO
Gegenstand:

Richtlinie der Stadt Chemnitz Giber die Angemessenheit der Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung
nach den Sozialgesetzbichern Il und XII (Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie)

Anderung

In der Anlage 2/Seite 5 zur Beschlussvorlage Nr. B-095/2012 werden unter Nr. 1 im ersten Anstrich
nach Satz 2 folgende Satze 3 und 4 erganzt:

Bis zur ersten Fortschreibung der Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie gilt in Satz 2 Alt. 2
anstelle der 10 %-Uberschreitung die bisherige Obergrenze nach § 3 Abs. 1 Tabelle 1 der Unterkunfts-
und Heizungskostenrichtlinie in der Fassung des Stadtratsbeschlusses Nr. B-242/2004 vom
22.09.2004. Soweit die Jahresfrist vor der ersten Fortschreibung der Unterkunfts- und
Heizungskostenrichtlinie endet, verléangert sich die Frist bis zum Inkrafttreten der Fortschreibung.

Begriindung der Anderung

Die Erganzung ist das Ergebnis der Abstimmung mit den Wohnungsunternehmen am 26.03., 19.06.
sowie 29.08.2012 und am 21.08., 23.08. und 30.08.2012 mit den Mitgliedern des Sozialausschusses
zu den Eckpunkten der neuen Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie (Richtlinie).

Ziel ist die Verwertungsmaoglichkeit der Ergebnisse der Fortschreibung der Richtlinie auf der
Grundlage aktualisierter Daten, die im Jahr 2013 durch Neuerhebung (in Verbindung mit der
Mietspiegelerhebung) gewonnen werden.

Unterschrift


Hervorheben
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1 Hintergrund

Es gehort zu den Pflichtaufgaben einer Kommune, die Kosten der Unterkunft fir Empféanger von
Leistungen nach SGB Il oder XII (Bedarfsgemeinschaften) zu tbernehmen. Nach § 22 SBG 11 sind
die Kosten fur Unterkunft und Heizung zu tbernehmen, soweit diese angemessen sind. Dieser un-
bestimmte Rechtsbegriff der Angemessenheit ist auf Ebene der Stadt Chemnitz naher zu definie-
ren.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat dazu in seiner Rechtsprechung seit 2008 in mehreren
Entscheidungen detaillierte Kriterien entwickelt, die von den Kommunen erfillt werden missen, um
zu einem nachvollziehbaren, rechtssicheren Zahlenwerk zu gelangen. Dies mundete letztendlich in
der Formulierung von Anforderungen an ein “schliissiges Konzept".*

Auch der Gesetzgeber hat die Diskussionen und praktischen Erfahrungen aufgegriffen und die
konzeptionellen Grundlagen fiir KdU-Regelungen mit den Anderungen zum SGB Il im Méarz 2011
prézisiert und weiterentwickelt.? Er hat hierbei mit dem neuen § 22a SGB I1 die Méglichkeit ge-
schaffen, durch kommunale Satzungen die Hohe der angemessenen Aufwendungen fir die Kosten
der Unterkunft lokal zu bestimmen. Gleichzeitig wurden Anforderungen an die zu bertcksichtigen-
den Inhalte (8§ 22b SGB II) sowie die methodischen Grundlagen (8 22c SGB II) formuliert.

Bei der Festlegung der Richtwerte flir angemessene Kriterien kommt es in erster Linie darauf an,
die Bedarfsgemeinschaften angemessen mit Wohnraum in ihrem homogenen Lebensraum zu ver-
sorgen. Das bezieht sich sowohl auf die Sicherung der Wohnsituation bei bestehenden Mietverhélt-
nissen als auch auf die Méglichkeit einer angemessenen Wohnraumversorgung bei einer Neuver-
mietung.

Mit dem neuen 88 22a-c SGB Il hat der Gesetzgeber aber auch deutlich gemacht, dass neben die-
sem zentralen sozialpolitischen Aspekt weitere Kriterien zu bericksichtigen sind. Denn die Praxis
hat gezeigt, dass die Angemessenheitskriterien einen erheblichen Einfluss auf den Wohnungs-
markt, die sozialrdumliche Struktur und letztendlich auch auf die Stadtentwicklung haben. Deswe-
gen sind

= bei der Bestimmung der Angemessenheitskriterien starker die individuellen Strukturen der loka-
len Wohnungsmarkte zu bertcksichtigen

= Mietpreis erhohende Wirkungen zu vermeiden

= sozial ausgeglichene Bewohnerstrukturen zu erhalten

= ein effektiver Mitteleinsatz zu gewahrleisten

Die Abwagung der verschiedenen kommunalpolitischen Ziele wurde in einer amtertbergreifenden
Arbeitsgruppe vorbereitet und ist in die Neuberechnung der Richtwerte eingeflossen.

! Bundessozialgericht, Urteil vom 22.09.2009 - B 4 AS 18/09 R.
2 Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, Teil I, Nr. 12, S. 453ff.
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Auch wenn der Freistaat Sachsen bisher von der Satzungs-Ermachtigung noch keinen Gebrauch
gemacht hat, ist davon auszugehen, dass die zukinftige Rechtsprechung den neuen Anforderun-
gen folgen wird. Vor diesem Hintergrund soll sich das erforderliche "schllissige Konzept" der Stadt
Chemnitz hinsichtlich der inhaltlichen und methodischen Anforderungen sowohl an der bisherigen
hdchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts als auch an den gesetzlichen Rege-
lungen an eine kommunale Satzung ausrichten, wie sie jetzt durch den 8 22a-c SGB |1 festgelegt
sind.

Fur die Analysen und Berechnungen der neuen Richtwerte angemessener Unterkunftskosten konn-
te aus Kosten- und zeitlichen Grinden keine eigensténdige Mietwerterhebung durchgefiihrt wer-
den. Zudem konnten keine Daten des aktuellen qualifizierten Chemnitzer Mietspiegels einbezogen
werden, da diese fur diesen Zweck aus datenschutzrechtlichen Griinden nicht mehr zur Verfiigung
standen. Stattdessen wurde mit vorhandenen Datenbestanden, Angaben von Wohnungsunterneh-
men sowie der Erhebung von Angebotsmieten eine breite empirische Basis zusammengestellt. Bei
der Erstellung des nachsten Mietspiegels sollten jedoch die rechtlichen Rahmenbedingungen und
die Datenerhebungen aber dann so ausgerichtet werden, dass auf dieser Basis auch aktuelle An-
gemessenheitsgrenzen festgelegt werden kdnnen.

Das folgende Konzept ist in zwei Teile unterteilt, und zwar enthélt der

= Teil 1 die Neufassung der Richtwerte flir angemessene Kosten fir Unterkunft und Heizung
(Kap. 2)

= Teil 2 die Herleitung und Begriindung dieser Werte (Kap. 3 - 5).

AbschlieBend werden in Kap. 6 Hinweise fir die Aktualisierung und Weiterentwicklung des schlis-
sigen Konzeptes gegeben.
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2 Richtwerte fiir angemessenen Wohnraum in Chemnitz

Fir Bedarfsgemeinschaften werden die Kosten fir Unterkunft und Heizung Gbernommen, soweit
diese angemessen sind. Fir das Gebiet der Stadt Chemnitz wurden die in Tab. 1 dargestellten
Werte flr angemessene Miethéhen ermittelt. Gemall der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
wird die Produkttheorie angewendet, d.h. das Produkt aus Nettokaltmiete je m2 und Betriebskos-
ten je m2 mal der angemessenen Wohnflache ergibt die maximale Brutto-Kaltmiete, die der ange-
messenen Miete entspricht (graue Kastchen). Hierbei wird nach der Zahl der Personen je Bedarfs-
gemeinschaft unterschieden. Die angegebene Wohnflache ist dabei ein Richtwert: Es kann auch
eine groRere Wohnflache bewohnt werden, solange die maximale Brutto-Kaltmiete nicht Gberschrit-
ten wird. Wird eine kleinere Wohnflache bewohnt, so ist zu berlcksichtigen, dass die Brutto-
Kaltmiete durch die Quadratmeterhdchstmiete begrenzt wird (siehe unten).

Tab. 1 Chemnitz: Angemessenheitsgrenzen fiir Kosten der Unterkunft

Bedarfsgemeinschaf-

. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
ten mit ... Personen
Angemessene Wohn- bis 48 m2 bis 60 m2 bis 75 m2 bis 85 m2 bis 95 m2
fliche®
Netto-Kaltmieten
Netto-Kaltmiete je m2 4,46 € 4,46 € 4,04 € 4,35 € 3,95 €
Maximale

Netto-Kaltmiete 214,08 € 267,60 € 303,00 € 369,75 € 375,25 €

Kalte Betriebskosten

Betriebskosten je m2 1,12 € 1,05 € 1,06 € 1,03 € 1,08 €
Maximale
Betriebskosten 53,76 € 63,00 € 79,50 € 87,55 € 102,60 €

Brutto-Kaltmieten

Maximale 267,84 € 330,60 € 382,50 € 457,30 € 477,85 €
Brutto-Kaltmiete

ANALYSE
KONZEPTE

Bei Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 5 Personen erhéht sich fir jede weitere Person die ange-
messene Wohnflache um 10 m2 und damit die

3 Die angemessene Wohnflache ist ein Richtwert, der wird fir die jeweilige Haushaltsgrole der Bedarfsgemeinschaft
festgelegt wird. Er stellt einen rechnerischen Wert dar, der als Faktor in das Produkt eingeht. Die angemessene Wohn-
flache ist daher nicht die maximal zulassige Wohnflache
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= maximale Brutto-Kaltmiete um jeweils 50,30 €.

Des Weiteren werden Hochstwerte fur angemessene Kosten von Heizung und Warmwasserberei-
tung festgelegt (s. Tab. 2). GemaR der aktuellen Rechtsprechung werden die Heizkosten jedoch
nur bis zu dem Richtwert der angemessenen Wohnflache iibernommen.* Beispiel: Fir eine Woh-
nung fur eine Person mit 48 m2 von maximal 64,32 € Euro und flr eine Wohnung mit 52 m2
gleichfalls von 64,32 €. Wohnen auf 52 m2 jedoch zwei Personen, so betragen die maximalen Kos-
ten flir Heizung und Warmwasser 69,00 €.

Tab. 2 Stadt Chemnitz: Angemessenheitsgrenzen fiir Kosten
von Heizung und Warmwasserbereitung
Bedar_fsgememschaf- 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
ten mit ... Personen
Angemessene Wohn- bis 48 m2 bis 60 m2 bis 75 m2 bis 85 m2 bis 95 m2
flache
Heizkosten und Warm- 1,34€ 1,15€ 1,08 € 1,07 € 1,09 €
wasser je m
Maximale
Heiz- und Warmwas- 64,32 € 69,00 € 81,00 € 90,95 € 103,55 €
serkosten
ANALYSE
KONZEPTE

Erfolgt in einer Wohnung die Warmwasserbereitung dezentral (z.B. durch Boiler), so reduzieren
sich die maximalen Heizungs- und Warmwasserkosten um die nachfolgend dargestellten Betrage,
weil die Kosten fur dezentrale Warmwasserversorgung nach § 21 Abs. 7 SGB Il als Mehrbedarf im
personlichen Regelsatz geltend gemacht werden kénnen.®

= Alleinstehende und Alleinerziehende: 8,37 € (8 €)
= Partner wenn beide volljahrig sind: 7,54 € (8 €)
» Haushaltsangehorige ab 18 Jahre: 6,69 € (7 €)

= Kinder von 14 bis 17 Jahre: 401€(4€)
= Kinder von 6 bis 13 Jahre: 3,01€(3€)
= Kinder von 0 bis 5 Jahre: 1,72 €(2€)

Bei Bedarfsgemeinschaften mit mehr als 5 Personen erhtéhen sich fir jede weitere Person die

= maximalen Heiz- und Warmwasserkosten um jeweils 10,90 €

4 Vgl. Bundessozialgericht - B 14 AS 36/08 R

5 Nach 8 77 Abs. 5 SGB Il sind bis zum 31.12.2011 die Betrage auf volle Euro auf- bzw. abzurunden (Werte in Klam-

mern).
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Bedarfsgemeinschaften mit besonderem Bedarf

Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften, die wegen Alters oder einer anerkannten Behinderung auf
einen zusatzlichen Raum oder zuséatzliche Wohnflache angewiesen sind, wie z.B. bei notwendiger
ambulanter Pflege (ab Pflegestufe 1) oder bei Verwendung von Hilfsmitteln (wie Rollstuhl, Gehhil-
fen 0.4.), kann zu den Obergrenzen nach Tab. 1 eine zusatzliche Wohnflache von 10 m2 anerkannt
werden. Entsprechend erhdht sich die

= maximale Brutto-Kaltmiete um 50,30 €

Gleiches gilt fir Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften bei regelmaRiger Ausiibung des Umgangs-
rechts.

Besteht aus gesundheitlichen Griinden ein erhdhter Warmebedarf, so kénnen die Heiz- und
Warmwasserkosten nach Prufung des Einzelfalles ibernommen werden.

Quadratmeterhéchstmieten

Es werden gemal’ § 22b SGB Il angemessene Quadratmeterhdchstmieten ausgewiesen. Das be-
deutet, dass die maximalen Netto-Kaltmieten nur dann angemessen sind, soweit die Quadratme-
terhdchstmiete nicht Uberschritten wird. Die angemessene Netto-Kaltmiete reduziert sich entspre-
chend. So sind z.B. flir eine Wohnung mit 36 m2 nicht etwa 220,32 € angemessenen, sondern
179,28 €.

Tab. 3  Stadt Chemnitz: Maximale Nettokalt-Quadratmetermieten
BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
Wohnungen mit ... bis 48 m?2 48-60 m2 60-75 m? 75-85 m? 85-95 m2
Maximale Netto-
Kaltmiete je m2 4,98 € 5,02 € 4,98 € 501 € 4,52 €
Maximale Brutto- 6,10 € 6,07 € 6,04 € 6,04 € 5,60 €
Kaltmiete je m2
ANALYSE
KONZEPTE

Diese Begrenzung ist erforderlich, damit zum einen tatséchlich nur die Wohnungen des einfachen
Standards und damit des unteren Preissegments fur die Wohnraumversorgung der Bedarfsgemein-
schaften bericksichtigt werden. Zum anderen sollen so wie in § 22a SGB 11 gefordert, Mietpreis
treibende Wirkungen verhindert werden.
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Bedarfsgemeinschaften mit Wohneigentum

Fir Bedarfsgemeinschaften mit selbstgenutztem Wohneigentum gelten gleichfalls die in Tab. 1 und
Tab. 2 genannten Richtwerte fiir angemessene Kosten von Unterkunft und Heizung. Dariber hi-
naus kdnnen im Einzelfall fir den Erhaltungsaufwand Kosten gemaf § 22 Abs. 2 SGB Il Gbernom-
men werden.
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3 Konzept zur Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen

GemaB § 22a Abs. 3 SGB II soll die "...Bestimmung der angemessenen Aufwendungen fiir Unter-
kunft und Heizung [...] die Verhaltnisse des einfachen Standards auf dem 6rtlichen Wohnungs-
markt abbilden”. Eine allgemeine Definition des Standards Uber Ausstattungs- und andere woh-
nungs- oder gebaudebezogene Merkmale ist in der Praxis kaum leistbar. Im Folgenden wird daher
der einfache Standard Uber die Miethéhe definiert, da in einem Wohnungsmarkt davon ausgegan-
gen werden muss, dass Standards sich im Mietpreis niederschlagen. Angemessene Wohnungen
werden also auf dem lokalen Wohnungsmarkt durch die preisgiinstigstern Wohnungen représen-
tiert.° Wie groR der Anteil dieser Wohnungen fiir die Versorgung der Bedarfsgemeinschaften in
Chemnitz sein muss, hangt von der konkreten Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie von der
Anzahl der Haushalte ab, die darliber hinaus Wohnungen im preiswerten Marktsegment nachfra-
gen. Daher umfasst dieses Untersuchungskonzept die Gibergeordneten Arbeitsschritte

1. Bestimmung der Nachfragevolumina im preiswerten Marktsegment
2. Abgrenzung des angemessenen Marktsegments auf Basis von Bestands- und Angebotsmieten

3. Ermittlung angemessener Betriebskosten sowie Kosten flr Heizung und Warmwasserbereitung

3.1 Nachfragevolumina im preiswerten Marktsegment

Ausgangspunkt der Berechnungen ist die Nachfragerseite, also die Frage, wie viele preiswerte
Wohnungen zur Verfligung stehen mussen, um die Bedarfsgemeinschaften versorgen zu kénnen.
Dabei darf es aber nicht nur um die Bedarfsgemeinschaften allein gehen, sondern es missen alle
Haushalte einbezogen werden, die zur Gruppe der Geringverdiener gehdren und preiswerte Woh-
nungen nachfragen. Diese Ausweitung der Betrachtung ist erforderlich, da alle diese Gruppen auf
preiswerten Wohnraum angewiesen sind und auf dem lokalen Markt in einem Wettbewerbsverhalt-
nis zueinander stehen. Die Eingrenzung der Nachfragerseite nur auf die Bedarfsgemeinschaften al-
lein wiirde dazu fuhren, dass die Konkurrenz zwischen den Gruppen mit geringem Verdienst ver-
starkt wirde, bzw. die Bedarfsgemeinschaften gegeniiber anderen Nachfragergruppen nach preis-
wertem Wohnraum besser gestellt werden kdnnten.

Bei der Abschatzung der Nachfrage die Volumina im preiswerten Marktsegment sind also zu be-
ricksichtigen

= Bedarfsgemeinschaften

=  Wohngeldempfanger

= Niedrigeinkommensbezieher ohne Transferleistungsbezug wie z.B. tlw. Studenten oder Haushal-
te, die freiwillig auf soziale Leistungen verzichten

6 Hierbei sind gemaR der Rechtssprechung des BSG die Wohnungen einfachsten Standards (= Substandard wie z.B.

Ofenheizung, AufRentoilette) nicht zu beriicksichtigen.
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Informationen Uber die Anzahl und Struktur der Bedarfsgemeinschaften und Wohngeldempfanger
kénnen aus den amtlichen Statistiken gewonnen werden. Ihr Umfang ist ein wichtiger Parameter
bei der Festlegung der Grenzwerte fiir das angemessene Segment.

Die GroRenordnung der Bezieher von Niedrigeinkommen ohne Transferleistungsbezug ist statistisch
aufgrund fehlender Erfassung nicht genau bestimmbar. Analyse & Konzepte hat fiir Chemnitz auf
Basis des sozio-6konomischen Panels (SOEP) eine GroRenordnung von ca. 10 % aller Haushalte
hochgerechnet.

Weiterhin missen auch noch die Haushalte beriicksichtigt werden, die zwar tber ein héheres (oder
sogar hohes) Einkommen verfligen, aber dennoch eine Wohnung im preiswerten Segment bewoh-
nen ("Sonstige Nachfrager™). lhre Anzahl muss ebenfalls mangels exakter Daten hochgerechnet
werden, die Grundlage hierfur bildet eine reprasentative Haushaltsbefragung in Chemnitz, die im
Rahmen der Erstellung des Wohnraumbedarfskonzepts 2009/2010 durchgefiihrt wurde. In der fol-
genden Tab. 4 werden diese einzelnen Gruppen und ihr Umfang in der Stadt Chemnitz dargestellt.

Tab. 4 Nachfragergruppen nach preiswertem Wohnraum

Haushalte/Bedarfsgemeinschaften mit ...
1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 u.m. Pers. | insgesamt

Haushalte insgesamt (2008) 54.120 44.850 18.000 10.390 127.360
BG - SGB 11 10.065 3.905 1.941 1.267 17.178
BG - SGB XII” 1.437 329 92 40 1.898
Bedarfsgemeinschaften insg. 11.502 4.234 2.033 1.307 19.076
Bezieher Wohngeld® 3.556 620 316 570 5.062
Niedrigeinkommensbezieher 5.412 4.485 1.800 1.039 12.736
ohne Transferleistungsbezug®

Sonstige Nachfrager® 3.500 3.000 500 500 7.500
Nachfrager nach 23.970 12,339 4.649 3.416 44.374
preiswertem Wohnraum

a) Stand: Dezember 2009’

b) AuRerhalb von Einrichtungen (Stand: 30.09.2010)
¢) Reine Wohngeldhaushalte (Stand: 31.12.2010)
d) Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP

e) Eigene Berechnungen auf Basis von Haushaltsbefragungen ANALYSE

KONZEPTE

7 Fur die detaillierten Berechungen der konkreten Wohnsituation der Bedarfsgemeinschaften wurde der pseudonymisier-
te Datensatz verwendet, deren 2010er-Daten zum Berechungszeitpunkt noch nicht vorlagen. Ein Vergleich der Ge-
samtzahlen der Bedarfsgemeinschaften zeigt jedoch eine vergleichbare Struktur. So hat bis 10/2010 mit 17.428 BGs
die Zahl gegentiber 17.178 im Jahr 2009 nur unwesentlich verandert.
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Insgesamt umfasst die Gruppe der Bewohner, die in Chemnitz Wohnungen im preiswerten Seg-
ment nachfragen, gut 44.000 Haushalte, dieses entspricht rd. 30 % aller Haushalte der Stadt. Da-
bei ist der Anteil dieser Gruppe bei den 1- und bei den 4 und mehr-Personen-Haushalten am groR-
ten (44 % bzw. 33 9%).

Bedarfsgemeinschaften mit Wohneigentum

Nach Angaben der Bundesagentur fir Arbeit verfigten im November 2010 in Chemnitz 330 Be-
darfsgemeinschaften ber ein selbstgenutztes Wohneigentum.® Dies entspricht 1,93 % aller KdU-
beziehenden Bedarfsgemeinschaften. Ihre laufenden tatséchlichen durchschnittlichen Wohnkosten
betrugen

= 2,77€jem2
= 140,67 € je Person
= 257,42 € je Bedarfsgemeinschaft.

Da diese Gruppe zum einen sehr klein und zum anderen ihre Wohnsituation sehr heterogen ist,
kdnnen fir sie keine hinreichend validen, empirischen Daten ermittelt werden, aus denen Richtwer-
te abgeleitet werden kdnnten. Darlber hinaus liegen ihre Wohnkosten i.d.R. deutlich unter denen
der Mieter. Vor diesem Hintergrund wird auf eine gesonderte Berechnung fur Bedarfsgemeinschaf-
ten mit Wohneigentum verzichtet und die Richtwerte fir Mieten herangezogen bzw. eine Einzelfall-
prufung vorgenommen.

3.2 Abgrenzung des angemessenen Marktsegments

Die Abgrenzung des angemessenen Marktsegments wird durch die Relation zwischen den entspre-
chenden Nachfragergruppen und dem fur sie zur Verfugung stehenden Wohnungsbestand be-
stimmt. Bei den Analysen wird der gesamte Chemnitzer Mietwohnungsbestand beriicksichtigt, wo-
bei Mietwohnungen in Einfamilienhdusern kaum vorhanden sind und nur eine sehr untergeordnete
Rolle spielen.

Wichtig bei der Festlegung der Richtwerte ist eine Differenzierung nach Wohnungsgréfien, da hier
Angebot und Nachfrage differieren kdnnen. Die amtliche Statistik erfasst jedoch keine Quadratme-
ter, sondern differenziert nur nach der Zahl der Rdume. Deswegen ist eine Darstellung des Woh-
nungsbestandes nach Quadratmetern nur fur die Unternehmen der organisierten Wohnungswirt-
schagt mdoglich, da diese die Daten fur das Wohnraumbedarfskonzept zur Verfligung gestellt ha-
ben.

8 Vgl. Bundesagentur fir Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen - Grundsicherung fir Arbeitsuchende nach SGB 11, November

2010
° Hierzu gehoéren die GGG mbH, CAWG eG, CSG eG, WCH eG, WCW eG, SWG eG und die WG Einheit.
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In Chemnitz sind derzeit ca. 158.800 Wohnungen vorhanden inkl. Einfamilienhdauser und leer ste-
hender Wohnungen. Die organisierte Wohnungswirtschaft verfiigt Giber 61.046 Wohnungen (s.
Tab. 5), wobei sich davon rd. die Hélfte (30.677) im Eigentum der GGG befindet. Fir die Analysen
werden jedoch nur die in der Vermietung befindlichen Besténde betrachtet (= 23.353 Wohnungen,
s. Tab. 5) und die fiir den Rickbau oder Verkauf vorgesehenen total leer stehenden Gebaude nicht
bericksichtigt, da sie dem Markt derzeit nicht zur Verfugung stehen.

Tab.5 WohnungsgroBenstruktur bei den Unternehmen der organisierten
Wohnungswirtschaft
Wohnfldche (m2) bis 45 45 - 60 61-75 75 - 90 iiber 90 Summe
alle Unternehmen
absolut 12.652 28.235 15.528 2.491 2.140 61.046
Verteilung in % 20,8 % 46,3 % 25,5 % 41 % 3,5 % 100 %
davon GGG 6.425 8.547 6.752 1.073 556 23.353
Verteilung in % 27,5 % 36,6 % 28,9 % 4.6 % 2,4 % 100,0%
Quelle: Wohnraumbedarfskonzept 2009/10, GGG QBI%ZYES&T

Tab. 6 enthalt einen Vergleich der GroRenverteilung aller Chemnitzer Haushalte und aller Chemnit-
zer Wohnungen, um so zum einen auch eine Einschatzung des Wohnungsangebotes privater Ei-
gentimer zu erhalten und zum anderen durch den Abgleich mit der Zahl der Haushalte das fur
Chemnitz typische Uberangebot an mittelgroBen Wohnungen zu verdeutlichen.

Tab. 6 Haushalts- und WohnungsgroéBBenstruktur 2008 im Vergleich

Anzahl Personen Anzahl Haushalte Anzahl Wohnungen Anzahl Raume
mit ... Personen mit ... Rdumen

1 54.100 72.300 1-2

2 44.900 58.400 3

3 18.000 19.200 4

4 u. mehr 10.400 8.900 5 u. mehr

Gesamt 127.400 158.800 Gesamt

Quelle: Amt fur Organisation und Informationsverarbeitung, Stadt Chemnitz, eigene Berechnungen ﬁz’;I“ZYESET

Die Abgrenzung des angemessenen Marktsegments erfolgt "von unten”, d.h. es wird von den
glnstigsten Mieten am Chemnitzer Wohnungsmarkt ausgegangen. Zur Bestimmung des notwendi-
gen Anteils werden im Rahmen der Analysen unterschiedliche Mengengeriste Uberpruft. Die Aus-
gangsbasis hierfur bilden die im Rahmen von Kap. 3.1 dargestellten Volumina der Haushalte, die
den preiswertesten Wohnraum nachfragen.
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Abb. 1 Abgrenzung des angemessenen Marktsegments

Hochste Mieten

A

fohnungsmarkt

www.analyse-konzepte.de

Bei der Abgrenzung des angemessenen Segments auf Basis der Mietwerte werden die folgenden
Kriterien berlcksichtigt:

= Das angemessene Segment muss so gro sein, dass eine hinreichende Versorgung der Be-
darfsgemeinschaften sowie der anderen Nachfragergruppen maoglich ist.

= Die KdU-Angemessenheitsgrenzen sollen so gewéhlt werden, dass unerwiinschte Markteffekte
vermieden werden kénnen. Dieses bezieht sich insbesondere auf die "Vermeidung von Miet-
preis erh6henden Wirkungen" (8 22a Abs. 3 SGB I1); denn wenn die Richtwerte zu hoch ange-
setzt werden, kann dieses zu Mietsteigerungen fihren, weil die Vermieter ihre Mieten nach
oben anpassen.’® Dieses kann auch zu negativen Effekten fiir die Geringverdiener-Haushalte
beitragen, die keine Transferleistungen beziehen und sich ebenfalls im preiswertesten Markt-
segment versorgen mussen. Daruber hinaus sollen Konzentrationsprozesse der Bedarfsgemein-
schaften in bestimmten Quartieren vermieden werden ("Schaffung und Erhaltung sozial aus-
geglichener Bewohnerstrukturen™).

0 Vgl. Hierzu ausfuhrlich "Kosten der Unterkunft und die Wohnungsmérkte"”, Hrsg. BMVBS/BBSR (Reihe Forschungen

Heft 142), S. 90ff.
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= Bei der Festlegung werden auch Aspekte des Verwaltungsvollzugs bertcksichtigt, um auf der
einen Seite den Verwaltungsaufwand zu begrenzen, auf der anderen Seite aber auch eine hin-
reichende Grundlage fur Einzelfallentscheidungen zu erhalten.

Tab. 7 Anteil der Nachfrager nach preiswertem Wohnraum am Wohnungsbe-

stand
- bisherige WohnungsgroBenklassen -
1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4/5 Pers.
Wohnungen mit ... bis 45 m2 45-60 m2 60-75 m2 75-95 m2 95+ insgesamt
m2/EFH
Anzahl der 28.600 61.900 36.600 9.500 22.200 158.800
Wohnungen®
.. nicht marktaktiver 500 5.000 4.000 1.000 500 11.000
Leerstand, Substandard®
Relevanter 28.100 56.900 32.600 8.500 21.700 147.800
Wohnungsbestand
Anzahl der 23.970 12.339 4.649 3.416 44.374
Nachfragerhaushalte
Anteil der Nachfrager
am Wohnungsbestand 85 % 21 % 14 % 40 % 30 %
(gerundet)
a) Eigene Berechnungen auf Basis der amtlichen Statistik und des ANALYSE
Wohnraumbedarfskonzeptes KONZEPTE

Wie in Kap. 3.1 dargestellt, ist der Anteil der Nachfrager nach preiswertem Wohnraum bei den
HaushaltsgroRenklassen sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass auch der Anteil der fur die Ver-
sorgung dieser Gruppen notwendigen Wohnungen jeweils unterschiedlich sein kann.

Bei der Ermittlung des relevanten Wohnungsbestandes wurden die leer stehenden Wohnungen, die
nicht mehr marktaktiv und damit zur Versorgung nicht mehr zur Verfiigung stehen, herausgerech-
net, wie zum Beispiel unsanierte, nicht vermietbare Altbauwohnungen oder fir den Rickbau vor-
gesehene industrielle Wohnungsbauten sowie entsprechend der Anforderungen des Bundessozial-
gerichteanohnungen mit Substandard (= einfachster Standard wie z.B. AuR3entoilette oder Ofen-
heizung.

Unter Bericksichtigung dieser Aspekte sollten auf Basis der bisherigen WohnungsgrofRenklassen fir
die Bedarfsgemeinschaften die in Tab. 5 dargestellten Anteile am jeweiligen Wohnungsbestand fir
die Versorgung der Nachfrager nach preiswertem Wohnraum mit einfachem Standard zur Verfi-

' Da hierzu nur wenige exakte Daten und Erhebungen vorliegen, wurde auf Basis der Ergebnisse des "Wohnraumbe-

darfskonzeptes 2009/2010" der Stadt Chemnitz mdgliche GréfRenordnungen berechnet.
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gung stehen.'? Wie Tab. 5 zeigt, ist in den einzelnen GréRenklassen der Anteil der Wohnungen, die
fir Bedarfsgemeinschaften bzw. -Haushalte, die preiswerten Wohnraum nachfragen, erforderlich
sind, sehr unterschiedlich. Wahrend es praktisch alle Wohnungen der GrdRenklasse bis 45 m2 sind,
werden in der GréRenklasse 60-75 m2 nur etwa 15 % der Wohnungen benétigt.

Da es in der Praxis nicht realistisch ist, dass nahezu alle Wohnungen bis 45 m2 fur die Versorgung
der Nachfrage nach preiswertem Wohnraum zur Verfuigung stehen, ist es sinnvoll, diese GroRen-
klasse auf 48 m2 zu erweitern. Hierfur sprechen die folgenden Punkte:

= Aufgrund der Bautypen der industriellen Bauweise gibt es in Chemnitz eine sehr groRe Anzahl
von Zweiraum-Wohnungen mit 45-48 m2,

= Bereits jetzt wohnt ein sehr groRer Anteil der 1-Personen-Bedarfsgemeinschaften (ca.
40-50 %) in Wohnungen mit einer Flache von mehr als 45 m2, was aufgrund der Produkttheo-
rie der Rechtssprechung zulassig ist.™®

Neue maximale Wohnfladche fiir 1-Personen-Bedarfsgemeinschaften

Vor diesem Hintergrund ist es angebracht, fur die Festlegung der zukiinftigen Angemessenheits-
grenzen, die WohnungsgroéRenklasse "bis 45 m2" auf "bis 48 m2" zu erweitern und die nachst gro-
Rere Klasse von "45-60 m2" auf "48-60 m2" zu modifizieren (s. Tab. 6). Eine solche Abweichung
von den Forderrichtlinien ist in einer Satzung machbar, da dort explizit eine Orientierung der Woh-
nungsgroBenklassen an den ortlichen Gegebenheiten ermdglicht wird (vgl. 8 22b Abs. 1 Nr. 1 SGB
.

Daruber hinaus wird bei den folgenden Berechnungen ergénzend beriicksichtigt, dass bereits jetzt
nicht alle Haushalte dieses Segments in Wohnungen leben, die der vorgesehenen Wohnflache ent-
sprechen, sondern groRere Wohnungen bewohnen. Dies ist aus drei Grinden der Fall, und zwar
nutzen

= zum einen Bedarfsgemeinschaften die Produkttheorie, in dem sie Wohnungen mit glinstigeren
m2-Mieten bewohnen.

= Zum anderen bewohnen sehr viele Bedarfsgemeinschaften als sogenannte Bestandsmieter
Wohnungen nach der bisherigen Tab. 1 mit relativ hohen Mietwerten (fir 1-Personen-
Haushalte z.B. 300 €), die nur bedingt zur Anpassung der Mietkosten aufgefordert werden
kénnen.

= Darlber hinaus gibt es eine Reihe von Haushalten, die einen Mehrbedarf an Wohnflache we-
gen Pflegebedirftigkeit, Austibung des Umgangsrechts etc. geltend machen kénnen.

2 Diese WohnungsgroRen entsprechen auch der aktuell giiltigen Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministe-

riums fur Soziales und Verbraucherschutz zur Regelung von Wohnflachenhdchstgrenzen zu 8 18 SachsAGSGB
(VwVWohnflachenhochstgrenzen) vom 7. Juni 2010.

3 Auswertungen des pseudonymisierten Datensatzes der Bundesagentur fir Arbeit.
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Das bedeutet, dass nennenswerte Anteile der Bedarfsgemeinschaften, aber auch der Wohngeld-
empfanger-Haushalte mit einer Person, in Wohnungen mit mehr als 48 m2 leben.'* Daher erfolgt
zur Ermittlung der erforderlichen Anteile fur den einfachen Standard eine Aufteilung tiber mehrere
WohnungsgréRenklassen. Bei den Auswertungen der Bestands- und Angebotsmieten zur Festle-
gung der abstrakten Angemessenheitsgrenzen wird in Kap. 5 von diesen Volumina ausgegangen.

Tab. 8 Anteil der Nachfrager nach preiswertem Wohnraum am Wohnungsbe-
stand
- neue WohnungsgroBenklassen -
Wohnungen mit ... bis 48 m2 | 48-60 m2 | 60-75 m2 | 75-95m2 | 95+ m2/ | insgesamt
EFH
Relevanter 38.200 46.800 32.600 8.500 21.700 147.800
Wohnungsbestand
SGB II-BG
1-Pers. BG 5.250 4.215 600 10.065
2-Pers. BG 2.600 1.305 3.905
3-Pers. BG 1.700 241 1.941
4. u. 5-Pers. BG 1.267 1.267
SGB XII-BG 1.437 329 92 40 1.898
Bezieher Wohngeld
1-Pers. HH 2.456 1.100 3.556
2-Pers. HH 400 220 660
3-Pers. HH 316 316
4 u. 5-Pers. HH 570 570
Niedrigeinkom- 5.412 4.485 1.800 1.039
mensbezieher ohne
Transferleistungs-
bezug
Sonstige 3.500 3.000 500 500
Nachfrager
Nachfragerhaushal- 18.055 16.129 6.533 3.657 44.374
te insgesamt
Anteil der Nachfra- 47 % 34 % 20 % 43 % 30 %
ger am Wohnungs-
bestand
Notwendiger Anteil 45 % 35 % 20 % 40 % 30 %
der Wohnungen fiir
die Versorgung
ANALYSE
KONZEPTE

14

Datengrundlage fir diese Berechnungen:

Statistik der BA sowie Wohngeldstatistik.
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4 Datenquellen

4.1 Teilraumliche Differenzierung

Im Rahmen der Analysen wurde gepriift, ob eine teilrdumliche Differenzierung des Chemnitzer
Stadtgebiets in Gebiete mit unterschiedlichen Mietniveaus sinnvoll ist. Eine derartige Unterteilung
nach Vergleichsrdumen ist nach S8 22 b Abs. 1SGB Il im Rahmen einer Satzung méglich, hierdurch
sollen ggf. ungleiche Verhéltnisse hinsichtlich des einfachen Standards Berticksichtigung finden.

Die durchgefiihrten statistischen Berechnungen haben aber gezeigt, dass eine teilrdumliche Diffe-
renzierung zum gegenwartigen Zeitpunkt in Chemnitz nicht sinnvoll ist, da sich keine im Hinblick
auf das Mietenniveau homogenen Gebiete bzw. Gebietstypen abgrenzen lassen. Dies hat seine Ur-
sache darin, dass derzeit die Mietpreise am Chemnitzer Wohnungsmarkt nur relativ gering differen-
zieren und datenseitig diese Differenzen nicht ausreichend abgebildet werden kdnnen. Es besteht
auch fir den Mietspiegel keine raumliche Differenzierung nach Wohnlagen und somit keine ausrei-
chende Datengrundlage. Insgesamt ist das Mietniveau in moglichen rdumlichen Untereinheiten ak-
tuell noch zu heterogen, was zukinftig die jedoch weiter zu Uberprufen ist.

4.2 Methodische Vorgehensweise

Entsprechend der Anforderungen des Bundessozialgerichts an ein schlissiges Konzept sind in die
Erhebungen und Auswertungen sowohl Bestands- als auch Angebotsmieten einzubeziehen. De-
mentsprechend wurde so vorgegangen, dass zundchst auf Basis der Bestandsmieten unter Beriick-
sichtigung des Volumens der Nachfragergruppe nach preiswertem Wohnraum (s. Kap. 2) vorlaufige
Angemessenheitsgrenzen berechnet wurden. In einem zweiten Schritt wurde dann tberprift, ob
innerhalb dieser Angemessenheitsgrenzen auch tatsachlich ein hinreichendes Angebot an Wohnun-
gen in Chemnitz auf dem Markt verfugbar ist. Dieses ist insbesondere fir erstmals bzw. neu zu
versorgende Bedarfsgemeinschaften von Bedeutung. Durch die Verwendung verschiedener Daten-
quellen konnte die gesamte Bandbreite der Anbieterstruktur des Chemnitzer Wohnungsmarktes
analysiert werden.

4.2.1 Bestandsmieten

Aus Kosten- und Zeitgriinden sowie der Uberschneidung mit der Mikrozensus-Erhebung konnte
keine eigene Erhebung der Bestandsmieten bei allen Wohnungseigentimern erfolgen. Deswegen
wurde eine Stichprobe der Bestandsmieten herangezogen, die insgesamt 23.066 Wohnungen - das
entspricht rd. 15 % des Chemnitzer Wohnungsbestandes - umfasste. Die Werte stammen vom
groten Chemnitzer Wohnungsunternehmen, der Grundstiicks- und Geb&udewirtschafts-
Gesellschaft mbH (GGG). Diese Stichprobe kann als typisch flir den Chemnitzer Wohnungsbestand
aufgefasst werden, denn

= sie umfasst Wohnungen in allen relevanten Stadtteilen
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= entspricht in etwa der WohngroRenstruktur auch der groBen Genossenschaften (s. Tab. 5) und
beinhaltet die gleichen Wohnungsbauserien und damit Wohnungstypen.

= |In der Stichprobe sind auch alle Baualtersklassen und Siedlungstypen ausreichend vertreten (s.
Abb. 2).

Abb. 2 zeigt die Verteilung des gesamten Chemnitzer Wohnungsbestandes (inkl. Leerstand) nach
Baualtersklassen und zum Vergleich die Verteilung des GGG-Bestandes. Hierbei ist zu bertcksichti-
gen, dass sich in der Klasse bis 1918 im privaten Bestand sehr viel nicht vermietbarer Leerstand
(unsanierte Wohnungen) befindet, und die Klasse ab 1991 stark von neuen Einfamilienhdusern ge-
pragt ist, die fur die Versorgung der Bedarfsgemeinschaften nicht relevant sind. Hingegen ist die
wichtigste Baualtersklasse fur das preiswerte Wohnungsangebot sehr gut abgebildet.

Abb. 2  Verteilung des Wohnungsbestandes nach Baualter im
Vergleich
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Quelle: Amt fur Organisation und Informationsverarbeitung, Stadt Chemnitz
Bestandsdaten GGGmbH, eigene Berechnungen

Anhand aus anderen Untersuchungen vorliegenden Quellen wurde gepruft, inwieweit diese Woh-
nungen bzw. die dort vorfindliche Mietenstruktur den Chemnitzer Wohnungsmarkt insgesamt rep-
rasentieren kdnnen.™ Diese Priifungen haben ergeben, dass aufgrund des groRen Bestandes und
der relativ homogenen Preisstruktur des Chemnitzer Wohnungsmarktes mit der nur sehr geringen

5 Diese anderen Datenquellen konnten nur zu Priifzwecken verwendet werden, nicht aber in die Auswertungen einflie-

Ren, da sie hierfur nicht autorisiert waren (z.B. Mietspiegelwerte, Wohnraumbedarfskonzept).
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Mietenspreizung die vorliegenden Daten eine hinreichende Basis fiir die Ermittlung valider Ange-
messenheitsgrenzen bilden.

4.2.2 Angebotsmieten

Fur die Ermittlung der Angebotsmieten in Chemnitz wurden im September 2010 insgesamt 2.317
Wohnungsangebote unterschiedlicher Anbieter erhoben und analysiert.®

Die Erhebung zog dabei Angebote folgender Wohnungsunternehmen ein:

=  Grundsticks- und Gebaudewirtschafts-Gesellschaft mbH (GGG)
= WG "Einheit" eG

=  WBG Chemnitz-Helbersdorf eG

=  WBG Chemnitz West eG

= Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG (CSG)

= S&chsische Wohnungsgenossenschaft Chemnitz eG (SWG)

= Chemnitzer Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG (CAWG)

Zudem erfolgte eine Recherche unter privaten Anbietern Uber die Plattformen

=  www.immobilienscout24.de

=  www.immonet.de

= www.immowelt.de

= www.chemnitzerwohnungsmarkt.de

= www.wohnungsladen-chemnitz-und-umgebung.de

Damit wurde der ganz Uberwiegende Teil des Wohnungsangebots der Stadt erfasst, mit dieser
Stichprobe wird daher eine weitgehende Annéherung an die Gesamtheit der auf dem Markt ver-
fugbaren Mietwohnungen erreicht. Nicht einbezogen werden konnten freie Wohnungen, die ohne
jegliche Publikation vermittelt wurden, etwa Genossenschaftswohnungen, die Gber Wartelisten di-
rekt an neue Mieter vergeben werden.

6 Die Erhebung und Auswertung der Angebotsmieten erfolgte durch die Fa. Chempirica und wurde durch eigene Analy-

sen und Berechnungen erganzt.
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5 Ergebnisse der Auswertungen

5.1 Bestandsmieten

Die Angemessenheitsgrenzen werden nach WohnungsgroRenklassen differenziert und damit jeweils
separat fur die unterschiedlichen GréRen der Bedarfsgemeinschaften ausgewiesen. Auf Basis der in
Kap. 3.2 (Tab. 7) ermittelten GroRe der Nachfragergruppen werden die folgenden Perzentile zu-
grunde gelegt:

BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.

Perzentil 45 % 35 % 20 % 40 % 40 %

Der Perzentilswert driickt jeweils aus, bis zu welcher Miethéhe die entsprechenden %-Anteile der
Mietwerte reichen, diese Werte werden dann als Angemessenheitsgrenzen herangezogen. Aus dem
vorhandenen Datenbestand wurden die Mietwerte je m2 und WohnungsgroRenklasse fur die jewei-
ligen Perzentile ermittelt.

Tab. 9 Angemessenheitsgrenzen Bestandsmieten netto-kalt
BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
Wohnungen mit ... bis 48 m2 48-60 m2 60-75 m?2 75-85 m?2 85-95 m?2
Bestandsmieten
Anzahl der Mietwerte 8.661 6.319 6.744 648 694
Perzentil 45 % 35 % 20 % 40 % 40 %
Netto-Kaltmiete 4,46 € 4,46 € 4,04 € 4,35 € 3,95 €
pro m2
Maximale 214,08 € 267,60 € 303,00 € 369,75 € 375,25 €
Netto-Kaltmiete
ANALYSE
KONZEPTE

5.2 Angebotsmieten

Der weitaus Uberwiegende Teil der Bedarfsgemeinschaften bewohnt bereits jetzt eine Wohnung
innerhalb der Angemessenheitsgrenzen. Dariber hinaus kommen aber kontinuierlich Bedarfsge-
meinschaften hinzu, die eine neue Wohnung beziehen.

Daher muss geprift werden, ob innerhalb der oben gebildeten Angemessenheitsgrenzen auch tat-
sachlich in hinreichendem Umfang Wohnungsangebote auf dem Markt zur Verfliigung stehen — die
sogenannte "konkrete Angemessenheit”. Dazu wurden die Mieten von Wohnungen, die aktuell an-
geboten werden ("Angebotsmieten™) erhobenen entsprechend ausgewertet (s. Tab. 8).
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Tab. 10 Anteil angemessener Wohnungen an den Angebotsmieten

BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.

Wohnungen mit ... bis 48 m2 48-60 m? 60-75 m2 75-85 m2 85-95 m?

Angemessenheitsgrenze

Netto-Kaltmiete je m? 4,46 € 4,46 € 4,04 € 4,35€ 3,95 €

Angebotsmieten
Anzahl der Mietwerte 410 870 710 140 90
davon bis zur jeweiligen
| Angemessenheitsgrenze 110 260 180 90 25

Anteil 27 % 30 % 25 % 64 % 28 %
ANALYSE
KONZEPTE

Es zeigt sich, dass bei den erhobenen Angebotsmieten zwischen 25 % und 64 % des aktuellen
Wohnungsangebots unterhalb der auf Basis der Bestandsmieten gebildeten Angemessenheitsgren-
zen liegen. Diese Anteile sind hinreichend, um die neu zu versorgenden Bedarfsgemeinschaften
angemessen mit Wohnraum zu versorgen, denn derzeit liegt bei sinkender Zahl der Bedarfsge-
meinschaften die Fluktuation unter 10 %. Dabei muss bertcksichtigt werden, dass das tatsachliche
Angebot noch groler ist, da im Rahmen der Recherchen nicht alle freien Wohnungen komplett er-
fasst werden kénnen.

5.3 Maximale Quadratmetermieten

In einer Satzung ist es moglich, maximale Quadratmetermieten festzulegen. Dadurch kann verhin-
dert werden, dass in Anwendung der Produkttheorie (Flache x Quadratmetermiete) fir Wohnun-
gen, die (deutlich) kleiner sind als die mogliche Wohnflache, (wesentlich) héhere Quadratmeter-
mieten als die den Angemessenheitsgrenzen zugrunde gelegten gezahlt werden kénnen. Dieses
betrifft in allererster Linie die kleinen Wohnungen fir die 1-Personen-Bedarfsgemeinschaften. Aus
Sicht des Wohnungsmarktes ist hierbei zu konstatieren, dass kleinere Wohnungen i.d.R. etwas ho-
here gm-Mieten aufweisen als gréRere Wohnungen — so liegt laut Chemnitzer Mietspiegel der Mit-
telwert bei Wohnungen unter 50 m2 gegentiber Wohnungen mit 50-80 m2 je nach Baualter zwi-
schen 0 und 48 ct je m2. Bei Werten, die daruber deutlich hinaus gehen ist davon auszugehen,
dass es sich hierbei nicht mehr um Wohnungen des einfachen Standards, sondern des mittleren
oder gehobenen Standards handelt. Bei Werten oberhalb der Mietpreisspannen des Mietspiegels ist
aufgrund der stagnierenden Mietpreisentwicklung in Chemnitz - von besonderen Wohnangeboten
abgesehen — sogar von nicht marktkonformen bzw. Gberhéhten Mieten (bis hin zu Wuchermieten
gemaR § 5 Wirtschaftsstrafgesetz) auszugehen.
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Vor diesem Hintergrund sollen die Richtwerte so festgelegt werden, dass weder fiir Wohnungen
gehobenen Standards noch fiir Wohnungen mit nicht marktkonformen Mieten die Kosten Uber-
nommen werden. Das geeignete Instrument ist hierfur die Festlegung von Quadratmeterhdchst-
mieten.

Analyse & Konzepte schlagt daher vor, im Rahmen der Satzung nur Nettokalt-Quadratmetermieten
zu akzeptieren, die bis zum Oberwert der 2/3-Spanne der Bestandsmieten reichen (vgl. Tab. 9).

Das bedeutet, dass fur die einzelnen Wohnungsgréf3enklassen nur Quadratmetermieten bis zu die-
ser Hohe, die 66 % aller Wohnungen umfasst, als Faktor in der Produkttheorie zu beriicksichtigen.

Tab. 11 Maximale Nettokalt-Quadratmetermieten

BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.

Wohnungen mit ... bis 48 m2 48-60 m2 60-75 m2 75-85 m2 85-95 m2

Perzentil angemessene 45 % 35 % 20 % 40 % 40 %

Wohnung

Netto-Kaltmiete je m2 4,46 € 4,46 € 4,04 € 4,35 € 3,95 €

Perzentil Obergrenze 66 % 66 % 66 % 66 % 66 %

Maximale Netto-

Kaltmiete je m2 4,98 € 5,02 € 4,98 € 501€ 4,52 €
ANALYSE
KONZEPTE

5.4 Betriebskosten

In einer Satzung kdnnen die angemessenen kalten Betriebskosten bestimmt werden. Auch das
Bundessozialgericht hat entschieden, dass die in einer Richtlinie fixierten Grenzwerte fur die kalten
Betriebskosten nicht - wie die Heizkosten - gesondert auf ihre Angemessenheit gepruft werden
miissen. Insofern konnen ortliche Ubersichten sowie sich daraus ergebende Mitte/werte herange-
zogen werden.

Da fur Chemnitz in hinreichendem MaRe Daten fir die kalten Betriebskosten vorlagen, wurden ei-
gene Angemessenheitsgrenzen berechnet und nicht auf andere Datenquellen, wie Uberregionale
Betriebskostenspiegel, zurlickgegriffen. Die Nutzung ortsspezifischer Primardaten weist den Vorzug
auf, dass zum einen bestimmte Betriebskostenpositionen, die regional stark variieren kénnen (in-
sbhesondere Wasser-/Abwasserkosten), méglichst genau einbezogen werden kénnen. Zum anderen
beinhalten die Durchschnittswerte der Betriebskostenspiegel auch Kostenpositionen, die gar nicht
bei allen Wohnungsbestédnden in Frage kommen (z.B. Aufzug, Grinpflege).
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Tab. 12 Angemessenheitsgrenzen fiir kalte Betriebskosten
(je Monat in €)
Mittelwert 66 %-Perzentil
je m2 maximal je m2 maximal
1 Pers.-BG (bis 48 m2) 1,12 € 53,76 € 1,15 55,20
2 Pers.-BG (48-60 m2) 1,05 € 63,00 € 1,08 64,80
3 Pers.-BG (60-75 m=2) 1,06 € 79,50 € 1,09 81,75
4 Pers.-BG (75-85 m2) 1,03 € 87,55 € 1,04 88,40
5 Pers.-BG (85-95 m>2) 1,08 € 102,60 € 1,09 103,55

Fir Chemnitz wurden auf Basis der 23.066 vorliegenden Betriebskostendaten'’ (Vorauszahlungen
2010 je m2) die Kennwerte berechnet. Neben dem Mittelwert wird auch das 66 %-Perzentil aus-
gewiesen, innerhalb dieser Grenze liegen zwei Drittel aller Wohnungen.

Die so ermittelten Richtwerte fir die kalten Betriebskosten liegen damit unter den bisher in der
Chemnitzer Richtlinie rechnerisch angesetzten 1,50 €. Sie liegen auch unter dem Betriebskosten-
spiegel des Mieterbundes fur Sachsen, dieser weist fiir 2008 einen Durchschnittswert fir die kalten
Betriebskosten von 1,44 €/m2 aus. Allerdings sind dort auch Betriebskostenpositionen enthalten,
die nur in einem Teil der Bestéande anfallen (z.B. Aufzug, Gartenpflege, Geb&audereinigung).

Die in Chemnitz ermittelten Durchschnittswerte liegen aber etwa auf dem gleichen Niveau wie der
Betriebskostenspiegel flir Dresden (1,12 €/m2), der allerdings auf Daten des Jahres 2006 basiert.

5.5 Brutto-Kaltmiete

Entsprechend den Vorgaben des Bundessozialgerichts wird die Produkttheorie in Form der Brutto-
Kaltmiete angewendet. D.h. die Ergebnisse der vorherigen Arbeitsschritte werden, wie in Tab. 13
dargestellt, zu einem Produkt zusammengefuhrt.

1 Es handelt sich hierbei um die Betriebskostenpositionen, die It. Betriebskostenverordnung (BetrKV) auf die Mieter um-

gelegt werden koénnen.
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Tab. 13 Brutto-Kaltmieten
BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
Wohnungen mit ... bis 48 m2 48-60 m2 60-75 m2 75-85 m2 85-95 m2
Netto-Kaltmiete 4,46 € 4,46 € 4,04 € 4,35 € 3,95 €
pro m2
Betriebskosten je m2 1,12 € 1,05 € 1,06 € 1,03 € 1,08 €
Neue maximale 267,84 € 330,60 € 382,50 € 457,30 € 477,85 €
Brutto-Kaltmiete
ANALYSE
KONZEPTE

5.6 Heizungs- und Warmwasserkosten

In einer Satzung ist es ebenfalls mdglich, die Héhe der angemessenen Aufwendungen fur die Hei-
zung und Warmwasserbereitung festzulegen.

Seit 01.01.2011 neu zu den Heizkosten zéhlen die Kosten der Warmwasserbereitung, diese sind
jetzt nicht mehr in den Regelsatzen enthalten. Dabei muss unterschieden werden zwischen zentra-
ler Warmwasserbereitung, etwa Uber die Heizungsanlage, und dezentraler Warmwasserbereitung
in der Wohnung, etwa uber Boiler oder Durchlauferhitzer.

Durch die Auswertung konkreter Daten fir Chemnitz lassen sich die Heizkosten genauer bestim-
men als durch Uberregionale Heizkostenspiegel oder &hnlicher Vergleichswerke, die lokale Anbie-
ter- und Preisstrukturen nicht hinreichend widerspiegeln kénnen. Die Auswertungsbasis fur Chem-
nitz bilden wiederum die Daten der GGG. Hier standen die monatlichen Heizkostenvorauszahlungen
mit Stichtag 01.09.2010 fir wiederum 23.066 Wohnungen zur Verfligung; dabei handelt es sich bei
der weitaus Uberwiegenden Zahl der Félle um die Kosten fur Heizung und zentrale Warmwasser-
bereitung, daher beziehen sich die in Tab. 14 angeflihrten Angemessenheitsgrenzen auf die Kosten
fir Heizung und Warmwasserbereitung.

Analyse & Konzepte schlagt vor, als Angemessenheitsgrenze fur die Heizkosten das 90 %-Perzentil
heranzuziehen. Gegentiber einem Mittelwert kann hierdurch besser die gréRere Spannbreite be-
rucksichtigt werden, die bei den Heizkosten aufgrund der vielen Einflussgré3en (z.B. Lage der
Wohnung im Geb&ude, Art der Beheizung) auf den Energieverbrauch besteht.
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Tab. 14 Chemnitz:

Angemessenheitsgrenzen fiir Heizkosten/

Warmwasserbereitung (in € bei zentraler Warmwasserbereitung)

BGs mit ... Personen 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
Wohnungen mit ... bis 48 m=2 48-60 m2 60-75 m2 75-85 m2 85-95 m2
Mittelwert je m2 0,96 0,88 0,82 0,86 0,87
Maximal 46,08 52,80 61,50 73,10 82,65
80 %-Perzentil je m2 1,09 1,01 1,00 1,01 1,00
Maximal 52,32 60,6 75 85,85 95
90 %-Perzentil je m2 1,34 1,15 1,08 1,07 1,09
Maximal 64,32 69,00 81,00 90,95 103,55
95 %-Perzentil je m2 1,62 1,37 1,26 1,23 1,26
Maximal 77,76 82,20 94,50 104,55 119,7
ANALYSE
KONZEPTE

Die angemessenen Kosten fir Heizung und Warmwasser auf Basis des 90 %-Perzentils liegen da-
mit in etwa auf dem Niveau des Betriebskostenspiegels fir Sachsen, der auf Daten des Jahres
2008 basiert: Hier werden fir diese beiden Positionen im Schnitt zusammen 1,09 €/m2 angesetzt.
Die Plausibilitét dieser Ergebnisse verdeutlicht auch der der umfangreiche regionale Vergleich von
Betriebskosten durch die Stadt Dresden, die die giinstige Situation in Chemnitz bestatigt.®

Wenn die Warmwasserbereitung dezentral erfolgt, muss im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes von dem Wert ein entsprechender Betrag abgezogen werden. Da die Bedarfsgemeinschaften
fur dezentrale Warmwasserbereitung gemal § 21 Abs. 7 SGB Il einen Mehrbedarf geltend machen
kénnen, wird vorgeschlagen, eben diesen Betrag entsprechend der dort genannten Haushaltsgro-

Ren in Abzug zu bringen.

8 vgl. hierzu "Betriebskosten 2008" Hrsg. Landeshauptstadt Dresden (2010)
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Weiterentwicklung und Fortschreibung des Konzeptes

Grundsatzlich sollte bei der Fortschreibung des schliissigen Konzeptes in den nachsten Jahren eine
Priméardatenerhebung der Mietwerte erfolgen, da dies die beste Datengrundlage darstellt. Da diese
jedoch mit hohen Kosten verbunden ist, bietet es sich an, die Erhebung im Rahmen der néchsten
Mietspiegelerhebung in Chemnitz vorzunehmen. Denn die Anforderungen an Struktur und Volumen
der zu erhebenden Datenbestande sind sehr ahnlich, sodass eine Datenquelle fiir zwei Produkte —
schliissiges Konzept und Mietspiegel — verwendet werden kann.

Allerdings ist es nicht mdglich, die Mietspiegeldaten als alleinige Datenquelle heranzuziehen, da er
fUr einen anderen Zweck konzipiert ist. In diesem Zusammenhang mussen insbesondere die fol-
genden Aspekte berlcksichtigt werden:

In Mietspiegel dirfen nur Wohnungen einbezogen werden, die keiner Mietpreisbhindung unter-
liegen. Fur die Bestimmung der Angemessenheitsgrenzen ist es aber auch sinnvoll, Wohnun-
gen zu bericksichtigen, bei denen die Miethéhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit ei-
ner Forderzusage festgelegt worden ist. Es missen daher ggf. Zusatzerhebungen fir diesen
Bestand durchgefiihrt werden, wenn der Mietspiegel als Datengrundlage eingesetzt werden
soll.

Mietspiegel umfassen qua Gesetz nur Mietwerte, die innerhalb der letzten vier Jahre vor dem
Erhebungsstichtag neu abgeschlossen oder angepasst wurden. Diese Einschréankung ist fur die
Festlegung von Angemessenheitsgrenzen nicht unbedingt erforderlich, kann aber insbesondere
bei Markten mit einer dynamischen Entwicklung hilfreich sein, da auf diese Weise die aktuelle
Mietenstruktur gut wiedergegeben wird.

Innerhalb eines Mietspiegels wird i.d.R. nach Baualtersklassen unterschieden. Dieses ist fir die
KdU-Angemessenheitsgrenzen nicht notwendig bzw. wird von der Rechtsprechung sogar expli-
zit abgelehnt.’® Daher wird es in den meisten Fallen erforderlich sein, Baualtersklassen tber-
greifende Grenzen zu ermitteln.

In Tabellen-Mietspiegeln wird als ortsuibliche Vergleichsmiete i.d.R. ein Mittelwert und/oder ei-
ne Mietpreisspanne ausgewiesen. Beim Mittelwert befinden sich genau (arithmetisches Mittel)
bzw. etwa (Median) 50 % der Wohnungen unterhalb dieser Grenze. Bei der Ausweisung von
Spannen liegen z.B. bei einer oftmals angewandten Zwei-Drittel-Spanne 16,5 % der Mietwerte
unterhalb des unteren Spannenwertes und 16,5 % Uber dem oberen Spannenwert. Diese Wer-
te korrespondieren oftmals nicht mit den GréRBenordnungen der zu versorgenden Bedarfsge-
meinschaften.

Vor dem Hintergrund der oben angeflihrten Aspekte wird deutlich, dass Mietspiegel eine wichtige
und verwertbare, jedoch nicht ausreichende Datenquelle darstellen. Es sind zum einen Zusatzerhe-
bungen erforderlich, insbesondere in Bezug auf Betriebs- und Heizkosten. Zudem muss in der Er-

19
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hebungssatzung festgelegt werden, dass die Nutzung der Mietspiegel-Basisdaten furr die Ermittlung
von KdU-Richtwerten zuléssig ist.

Es bietet sich daher in Chemnitz als eine gute Moglichkeit an, die dem Mietspiegel zugrunde lie-
genden Datenséatze im Sinne eines "grundsicherungsrelevanten” Mietspiegels separat nach einer
spezifischen Methodik auszuwerten, wobei die Daten gemeinsam erhoben werden. Auf diese Weise
kénnen die Daten doppelt genutzt und Erhebungskosten reduziert werden.

Bei der Erstellung des nachsten Chemnitzer Mietspiegels sollten daher folgende Punkte berticksich-
tigt werden, um die Datenséatze auch fur die Festlegung von Angemessenheitsgrenzen nutzen zu
kénnen:

= Bericksichtigung dieses Zweckes in der Erhebungssatzung

= Représentative Stichprobe fur den gesamten Chemnitzer Wohnungsbestand

=  Prufung, ob Ein- und Zweifamilienhduser in die Erhebungen einbezogen werden sollen

= Erhebung der Betriebskostenvorauszahlungen

= Erhebung der Heizkostenvorauszahlungen (inkl. Ermittlung, ob mit oder ohne Warmwasserbe-
reitung)

=  Ggf. Zusatzerhebungen bei geférderten Wohnungsbestanden
= Erhebung bzw. Zuordnung der Wohnlage
= Erhebung des Gebaudetyps

= Erhebung des energetischen Gebaudezustandes (Kennziffer im Energieausweis)



2. Anderung der Verwaltung

an den Stadtrat zur Sitzung am 14.11.2012

zur Vorlage Nr. B-095/2012

Einreicher: X offentlich gemaR § 37 SachsGemO
Dezernat 5/Amt 50 [] nichtoffentlich gemaR § 37 SachsGemO
Gegenstand:

Richtlinie der Stadt Chemnitz Giber die Angemessenheit der Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung
nach den Sozialgesetzbichern Il und XII (Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie)

Anderung

In der Anlage 1/Seite 1 zur Beschlussvorlage Nr. B-095/2012 wird der Beschlussvorschlag wie folgt
geéandert:

Der Stadtrat beschlief3t die Richtlinie der Stadt Chemnitz tiber die Angemessenheit der Aufwendungen
fur Unterkunft und Heizung nach den Sozialgesetzbichern 1l und Xl (Unterkunfts- und
Heizungskostenrichtlinie) sowie die Punkte 2.2 und 2.3 der Anlage 2 als Grundlage der zu
erlassenden Verwaltungsvorschrift.

Begriindung der Anderung

Die Anderung entspricht der Empfehlung des Sozialausschusses zu seiner Sitzung vom 18.10.2012
an die Verwaltung.

Unterschrift



Stadt Chemnitz Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie

Sozialamt
Stand: April 2008 Seite 1
Richtlinie der Stadt Chemnitz
zu den angemessenen Kosten fur Unterkunft und Heizung
nach den Sozialgesetzbichern Il und XIi
(Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie)
vom 22.09.2004

81 Grundlagen

(1) Die Stadt Chemnitz ist als kreisfreie Stadt gemaR § 6 Ziffer 2 Sozialgesetzbuch Il (SGB Il) Trager

)

®3)

§2
1)

(2)

einzelner Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende. Hierunter fallen auch Leistungen
fur die Ubernahme angemessener Unterkunfts- und Heizungskosten gemal § 19 Satz 1 Ziffer 1
in Verbindung mit § 22 Abs. 1 SGB II.

Ebenso ist die Stadt Chemnitz als kreisfreie Stadt gemaR § 3 Absatze 1 und 2 Sozialgesetzbuch
X1l (SGB XII) drtlicher Trager der Sozialhilfe. Zur Sozialhilfe gehort gemaR § 27 Abs. 1, § 29 Abs.
1 sowie § 42 Satz 1 Ziffer 2 SGB XII auch die Ubernahme angemessener Kosten der Unterkunft
in den Leistungsarten nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII (Sozialhilfe sowie Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung).

Gemal § 27 Ziffer 1 SGB Il wird das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit erméchtigt, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium fur Ge-
sundheit und soziale Sicherung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welche Aufwendungen
fur Unterkunft und Heizung angemessen sind und unter welchen Voraussetzungen die Kosten
fur Unterkunft und Heizung pauschaliert werden kénnen. Das Bundesministerium fur Wirtschaft
und Arbeit beabsichtigt derzeit nicht, die Angemessenheit der Unterkunfts- und Heizungskosten
im Wege einer Verordnung zu regeln. Es Uberléasst die Beurteilung dem zustandigen Leistungs-
trager, der zugleich als Sozialhilfetrédger aus der bisherigen Sozialhilfepraxis Uber langjahrige
Kompetenz und Erfahrung verfiigt.

Angemessene Unterkunftskosten

Leistungen fur die Unterkunft werden fur leistungsberechtigte Personen bzw. Bedarfsgemein-
schaften nach SGB Il und SGB Xll auf der Rechtsgrundlage des § 22 Abs. 1 SGB Il bzw. des §
29 Abs. 1 SGB Xll in Hohe der tatsachlichen Aufwendungen erbracht, soweit sie angemessen
sind.

Als angemessen gelten Aufwendungen fir die Unterkunft, wenn die Obergrenzen gemal § 3
Tabelle 1 bei den Bruttokaltmieten (Grundmiete zuziglich der Betriebskosten ohne Heizung und
Warmwasser) nicht Uberschritten werden und die Leistungsberechtigten die Wohnungen vor Ein-
setzen der Leistung bereits bewohnt haben (bestehende Mietverhaltnisse). Erhdht sich wahrend
des Leistungsbezuges der vertragliche, bislang anerkannte Mietpreis z. B. aufgrund von Sanie-
rung bzw. Modernisierung, so werden nur die Kosten der Unterkunft bis zur nach Tabelle 1 je-
weils geltenden Obergrenze als angemessen anerkannt.
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Sozialamt
Stand: April 2008 Seite 2
(3) Fur leistungsberechtigte Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften, die in Chemnitz erstmals

(4)

()

(6)

83
1)

Wohnsitz nehmen (Zuzug) oder bei denen sich wéhrend des Leistungsbezuges das Mietverhalt-
nis durch Umzug andert, gelten die Obergrenzen fur Bruttokaltmieten gemaf § 3 Tabelle 2. Wird
ein Umzug innerhalb der Stadt nachweislich aus Griinden des 6ffentlich geférderten Stadtum-
baus erforderlich, gelten abweichend hiervon Mieten als angemessen, bei denen die Obergren-
zen fur Bruttokaltmieten gemalf § 3 Tabelle 1 nicht Uberschritten werden; Absatz 4 findet keine
Anwendung.

Ubersteigen die tatsachlichen Aufwendungen fur die Unterkunft den der Besonderheit des Ein-
zelfalls angemessenen Umfang, sind sie als Bedarf nur solange zu beriicksichtigen, wie es dem
Hilfebedurftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht mdglich oder nicht zuzumuten ist, durch
Wohnungswechsel oder in anderer Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch
langstens furr sechs Monate. Fiir die Entscheidung tiber die Dauer der befristeten Ubernahme ist
zu beriicksichtigen, ob ein Wohnungswechsel beabsichtigt bzw. erforderlich ist oder im Falle ge-
ringfuigiger Uberschreitungen der Obergrenzen durch den Leistungsempfanger bzw. die Be-
darfsgemeinschatft die begrenzte Kostenibernahme hingenommen wird.

Die in 8 3 Tabelle 1 und 2 angegebenen Wohnflachenobergrenzen gelten als Mal3stab fir die
angemessenen WohnungsgréRen und werden insofern fir die Ermittlung der angemessenen
Heiz- und Warmwasserkosten herangezogen.

Fur Leistungsberechtigte, die vor dem 1. Januar 2005 Leistungen nach dem BSHG erhalten ha-
ben, ergeben sich aus den veranderten Obergrenzen nach Abs. 2 Satz 1 keine Anspriiche, da
der bisherige Wohnraum hinsichtlich der Bruttokaltmiete auch den kiinftigen Angemessenheits-
kriterien entspricht, bei deren Veranderung es sich im Wesentlichen um eine Erhéhung der O-
bergrenzen handelt. Sonstige Regelungen zum Verwaltungsverfahren fur Leistungen der Unter-
kunft nach SGB Il bzw. SGB XII werden durch die Verwaltung erlassen.

Obergrenzen fur Bruttokaltmieten

Tabelle 1 Obergrenzen fur Bruttokaltmieten und Wohnflachen gemafl § 2 Abs. 2

Haushaltgrofie Wohnflachenobergrenze Mietpreisobergrenze
(Orientierungswert) (Bruttokaltmiete)

1-Personen-Haushalt 45 m2 300 €
2-Personen-Haushalt 60 m? 365 €
3-Personen-Haushalt 75 mz2 435 €

4 Personen-Haushalt 85 m2 505 €

5 Personen-Haushalt 95 m?2 580 €
Me_hrbetrag .fu_r jede 10 m2 70 €

weitere dazugehdorige Person




Stadt Chemnitz
Sozialamt

Unterkunfts- und Heizungskostenrichtlinie

Stand: April 2008

(2)

®3)

(4)

§4
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Tabelle 2 Obergrenzen fiur Bruttokaltmieten und Wohnflachen geméaf3 8 2 Abs. 3

Seite 3

HaushaltgroRRe

Wohnflachenobergrenze
(Orientierungswert)

Mietpreisobergrenze
(Bruttokaltmiete)

weitere zugehdrige Person

1-Personen-Haushalt 45 m2 247,50 €
2-Personen-Haushalt 60 m? 306,00 €
3-Personen-Haushalt 75 m? 382,50 €
4 Personen-Haushalt 85 m? 433,50 €
5 Personen-Haushalt 95 m? 484,50 €
Mehrbetrag far jede 10 m2 51 ¢

Bei den Obergrenzen nach Tabelle 1) und 2) kann eine zuséatzliche Wohnflache von 10 m2 bei
behinderten Menschen anerkannt werden, die wegen ihrer Behinderung/Erkrankung auf einen
zusétzlichen Raum oder zusatzliche Wohnflache angewiesen sind (z. B. Rollstuhlfahrer).

Die Bruttokaltmiete nach Abs. 1 und 2 versteht sich als Summe aus Grundmiete und einem
durchschnittlichen Betriebskostenbetrag von 1,50 € ausschlief3lich Heizung und Warmwasser.
Bei erheblichen Abweichungen hiervon bzw. einem offensichtlichen Missverhdltnis zwischen tat-
sachlichen Betriebskosten und der monatlichen Betriebskostenpauschale, kénnen die Unter-
kunftskosten nicht angemessen sein, auch wenn sie innerhalb der aufgefiihrten Grenzwerte lie-

gen.

Angemessene Heizungskosten

Obergrenzen fir Sammelheizung

HaushaltsgroRe

Maximalbetrag pro Jahr

Maximalbetrag pro Monat

1-Personen-Haushalt 608,00 € 50,70 €
2-Personen-Haushalt 785,00 € 65,19 €
3-Personen-Haushalt 960,00 € 80,10 €
4 Personen-Haushalt 1.073,00 € 89,48 €
5 Personen-Haushalt 1.191,00 € 99,28 €

groéRere Haushalte

Entscheidung im Einzelfall

Die in der Tabelle angefiihrten Betrage gelten fur die Sammelheizung mit Heizgas, Fernheizung

und Nachtstrom.
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Obergrenzen fur andere Heizungsarten
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Heizungsart

Verbrauchsmenge fur eine Heizperiode/Quadratmeter

Brikett, feste Brennstoffe

35 kg/m? (0,0035 t/m?)

Olheizung

21 Liter/m2

Gasheizung

21 Kubikmeter/m?

Elektroheizung

161 Kilowattstunden/m?

Fur die Berechnung der angemessenen Heizkosten sind hier nicht die tatsachlichen Wohnungs-
grofRen, sondern die jeweils der HaushaltgroRe zugeordneten Wohnflachen gemaf § 3 Tabelle
1 und 2 zugrunde zu legen. Ferner gelten folgende MalR3gaben:

1. Eine Heizperiode entspricht dem Zeitraum vom 1. Oktober des laufenden Jahres bis zum 30.

April des Folgejahres.

2. Es konnen erhdhte Obergrenzen bei den Verbrauchsmengen oder eine Erweiterung der
Heizperiode anerkannt werden, wenn die besonderen Umstande des Einzelfalls oder aul3er-
gewdhnliche Witterungsbedingungen dies erfordern.

Uberprifung und In-Kraft-Treten

Die mit dieser Richtlinie festgelegten Obergrenzen fir Bruttokaltmieten und Heizungskosten wer-
den erstmals zum Stichtag 31. Dezember 2005 und im Folgenden zweijahrlich Gberprift und ge-
gebenenfalls den veranderten drtlichen Verhaltnissen angepasst. Die unter § 4 Abs. 1 aufgeftihr-
ten Werte kénnen, ohne Anderung dieser Vorschrift, kurzfristigen energiepreisbedingten Kosten-
veranderungen angepasst werden.

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2005 in Kratft.
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